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1 Information zur technischen Vorgabe 

1.1 Ziel der technischen Vorgabe 

Neben der „Checkliste Umwelt“ stellt diese technische Vorgabe die Verbindung zu den weiterfüh-
renden Vorgabedokumenten des Fachbereiches Umwelt Normen Standard (UNS) sicher. 

Technische Vorgaben und Massnahmen sind definiert, um die departementalen Vorgaben gemäss 
Energiekonzept VBS 2011 – 2020 (in Genehmigung) fristgerecht erfüllen zu können. 

Dieses Dokument legt für die Gebäude des VBS den baulichen und technischen Standard fest, 
dieser beinhaltet insbesondere die Haustechnik-Anlagen. 

Projektspezifische Anforderungen sind im Projektpflichtenheft zu definieren. 

1.2 Aufbau des Dokumentes 

Á Technischen Vorgaben zum jeweiligen Fachgebiet sind in den Kapiteln 2 und 4 – 12 aufge-
führt. 

Á Vorgaben, welche für alle Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär- und Elektro-Anlagen 
(HLKKSE) gelten, sind im Kapitel 3 aufgeführt. 

Á Weitere Vorgaben, die spezifische Themen detailliert abhandeln, sind im Kapitel 13 aufgeführt. 

Á Raumkonditionen und spezielle Raumausrüstungen sind im Kapitel 14 aufgeführt. 

1.3 Geltungsbereich 

Dieses Dokument ist für das Immobilienmanagement VBS als Weisung verbindlich. Es gilt für alle 
über- und unterirdischen Anlagen, die haustechnische Systeme enthalten. Einzelne Abschnitte 
(z.B. Raumlufttemperaturen) dienen auch der Betriebsoptimierung in der Bewirtschaftungsphase 
der Objekte. 

Technische Vorgaben der armasuisse Immobilien können im Internet unter 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 
heruntergeladen werden. 

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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2 Technische Vorgaben Ökologie, Energie und Gebäude 
Die grösste Umweltbelastung verursacht ein Gebäude durch den Energieverbrauch der Haustech-
nik-Anlagen während der Nutzung. Dieser Energieverbrauch ist wiederum abhängig von der Ge-
staltung und Konstruktion der Gebäude sowie vom Nutzerverhalten. 

2.1 Ökologie 

Die energetische Optimierung ist die wichtigste Massnahme zur Reduktion der Umweltbelastung. 
Diese hat nach untenstehender Priorität zu erfolgen: 

Á Bedürfnisse der Nutzer sowie bauliche und gestalterische Konzepte sind zu hinterfragen und 
die Konsequenzen auf Umwelt, Energie und Kosten aufzuzeigen. 

Á Generell sind die Voraussetzungen für einen niedrigen Energieverbrauch und einfache Haus-
technikanlagen zu schaffen. Dies wird im Allgemeinen durch Realisierung einer der möglichen 
Minergie-Standards erreicht (vgl. Ziffer 2.2 Energie). 

 

Die "rationelle Verwendung von Energie" und der "ökologische Materialeinsatz" sind durch den 
Auftraggeber und das Planungsteam (Architekt, Bauingenieur, Haustechnikingenieure) gemeinsam 
anzugehen. Dabei gilt nachstehende Philosophie: 

Á Die Gebäude so gestalten, dass die Nutzer-, Betreiber- und Energieanforderungen optimal und 
ausgeglichen erfüllt sind 

Á „Gebäude“ und „Haustechnik“ optimal aufeinander abstimmen 

Á Nur so viel Haustechnik wie notwendig einsetzen 

Á Einfache und energetisch optimale Anlagen mit kurzen Versorgungswegen planen 

Á Wartungsarme bzw. wartungsfreundliche Anlagen planen 

Á Langlebige Anlagenteile einsetzen 

Á Kriterien für die Betriebsoptimierung in der Planung berücksichtigen 

Eine Grundlage für den Einbezug der Ökologie bildet die SIA-Dokumentation D 0118 "Ökologie in 
der Haustechnik". 

 

Es sind Materialien zu verwenden, deren Zusammensetzung deklariert und deren Belastung im 
Materialkreislauf bekannt und gering ist. 

Á Einzubeziehen ist der ganze Lebenszyklus von der Gewinnung der Rohstoffe über die Herstel-
lung, Verarbeitung und Nutzung bis zur Entsorgung der ausgedienten Anlagen. 

Á Die Materialempfehlungen und Entsorgungswege sind nach der SIA-Dokumentation D 0118, 
Anhang 3, anzuwenden. 

 

Neben der Ökologie in der Haustechnik sind allgemein die ökologische Materialwahl und der Ein-
satz von Recyclingmaterialien anzustreben. 

Á Weitere Informationen sind den Empfehlungen zum nachhaltigen Bauen der Koordinationskon-
ferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Hand (KBOB) zu entnehmen. Die 
KBOB-Publikation „Empfehlungen für nachhaltiges Bauen in Planer- und Werkverträgen“ ist 
anzuwenden. 

Á Wo möglich und sinnvoll, sollen Recyclingmaterialien eingesetzt werden. Für den Einsatz von 
Recyclingbeton ist die KBOB-Empfehlung „Beton aus recyclierter Gesteinskörnung“ anzuwen-
den. 

Á Die Unterlagen des Vereins ECO-Bau (BKP-Merkblätter und Eco-Devis) geben Auskunft über 
die ökologische Materialwahl. 

Á Wird eine ECO-Zertifizierung angestrebt, sind die Vorgaben der Zertifizierungsstelle massge-
bend. 
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2.2 Energie 

Bei allen energierelevanten Bauvorhaben muss zwingend die Minimierung des Energiebedarfs, die 
Senkung des CO2-Ausstosses und der Einsatz von erneuerbarer Energie mit grösster Priorität 
berücksichtigt werden, damit die Vorgaben des Energiekonzepts VBS 2020 (in Genehmigung) er-
reicht werden können. Das neue Energiekonzept verlangt, im Vergleich zum Jahr 2001, den Anteil 
der erneuerbaren Energie um 50 % zu steigern, den zusätzlichen Elektrizitätsverbrauch durch er-
neuerbare Energie zu decken und den CO2 Ausstoss um 30 % zu reduzieren. Aufgrund des Er-
neuerungszyklus der Haustechnikanlagen von mehr als einer Dekade ist es notwendig, dass die 
erneuerten oder neu erstellten Anlagen maximal zur Erreichung dieser Vorgaben beitragen.  

Nebst der Berücksichtigung dieser grundlegenden Ziele muss die gesamte Arealbetrachtung im-
mer mit einbezogen werden. Dieses Vorgehen wird auf Arealen, wo ein Ver- und Entsorgungskon-
zept VEK umgesetzt wird, strikte angewandt. Dabei wird für die Berücksichtigung der energeti-
schen Aspekte das Teilprojekt „Energieplanung Areal“ eingesetzt. Ziel von armasuisse Immobilien 
ist es, dass nicht nur das Einzelprojekt isoliert betrachtet und saniert resp. gebaut, sondern be-
wusst eine ganzheitliche Arealsicht eingenommen wird. 

Bei der Umsetzung von Bauvorhaben, die Einfluss auf den Energiehaushalt eines Gebäudes ha-
ben, ist immer das Formular „Energiekonzept“ auszufüllen. Damit kann sichergestellt werden, dass 
alle Gewerke und Energieträger erfasst sind und die grundlegenden Ziele der Energieeffizienz be-
rücksichtigt werden. 

2.2.1 Energiestandard 

Für Neu- und Umbauten ist ein Energiekonzept zu erstellen (DOK-ID 35879 „Energiekonzept“. Der 
Energiestandard ist im Projektpflichtenheft festzulegen. Dabei ist insbesondere zu definieren, bei 
welchen Objekten welcher Standard realisiert wird. Gemäss „Weisung über den effizienten Ener-
gieeinsatz bei Immobilien des VBS“ sind folgende Standards für Neubauprojekte und Sanierungs-
vorhaben verbindlich und deren Einhaltung sicherzustellen. 

Zielvorgabe: 100 % Produktion erneuerbarer Energie 

Damit die Ziele des Energiekonzeptes VBS 2020 erreicht werden, müssen in Anbetracht des Er-
neuerungsintervalls der VBS Liegenschaften bei sämtlichen Neu- und Umbauten, die für den Be-
trieb des Gebäudes benötigten Energien zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammen. 

Erläuterungen zu dieser Zielvorgabe: 

Elektrizität 

Mittels „Checkliste Solaranlage“ (Photovoltaik) oder für andere erneuerbare Energiequellen (z.B. 
Windkraftanlagen) mit branchenüblichen Berechnungen muss aufgezeigt werden, wie die Produk-
tion der für den Betrieb erforderlichen elektrischen Energie wirtschaftlich erzeugt werden kann. 
Allfällige Alternativstandorte zur Produktion der benötigten Betriebsenergie, welche eine bessere 
Wirtschaftlichkeit garantieren, sind zulässig und erwünscht. 

Wärmeerzeugung 

Grundsätzlich muss die für den Betrieb benötigte Wärme zu 100 % aus erneuerbarer Energie 
(Holz, Wärmepumpen, Abwärmenutzung etc.) gewonnen werden. Wird der Neubau oder das zu 
sanierende Objekt an einen bestehenden Fernwärmeverbund des Areals angeschlossen, und wird 
dieser teilweise durch fossile Energieträger betrieben, so kann von dieser Vorgabe abgesehen 
werden. Wichtig ist, dass bei der Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage gänzlich auf den Ein-
satz erneuerbarer Energien gesetzt wird. 
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Minergie-Zertifizierung 

Grundsätzlich sind alle Objekte, die nach Minergie-Standard zu realisieren sind, durch die jeweilige 
Minergie-Fachstelle zertifizieren zu lassen. Bei Projekten, wo eine Zertifizierung aufgrund speziel-
ler Voraussetzungen (z.B. Arealwärmeversorgung mit fossiler Energie) nicht möglich ist, kann auf 
die Zertifizierung verzichtet werden. Der angestrebte Standard inkl. Aussage zur Zertifizierung ist 
für jedes Projekt im Formular „Energiekonzept“ basierend auf der Checkliste „Energiekonzept“ 
(DOK-ID 35879) zu deklarieren und zusammen mit dem „Projektpflichtenheft sowie einer Grobkos-
tenschätzung“ (B1) dem Kompetenzzentrum „Energie, Luft & Lärm“ zur Genehmigung zu unter-
breiten. 

Frostsicher beheizte Gebäude müssen die gleiche Energiekennzahl erreichen, wie wenn sie als 
Minergie-Gebäude auf Komforttemperatur beheizt würden. 

ECO-Zertifizierung, respektive Einsatz von Recyclingmaterial 

Bezüglich Einsatz von Recycling-Material bei Neubau- und Sanierungsprojekten gelten die Vorga-
ben gemäss Kapitel 2.1 Ökologie. 
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2.2.2 Neubauprojekte 

Beheizte Neubauprojekte werden in Bezug auf die Mindestanforderungen der Energiestandards 
gemäss militärischer Nutzung nach folgenden Gebäudekategorien (nach SAP) unterschieden: 

 

Gebäudekategorien: 

¶ 01.00 Wohnen 

¶ 06.00  Verwaltung  

¶ 11.00  Unterkunft 

Diese sind nach MINERGIE P-ECO-Standard durch die kantonale Minergie-Fachstelle zertifizieren 
zu lassen. Die Zielvorgabe: „100 % Produktion erneuerbarer Energie“ ist verbindlich. 

 

Gebäudekategorien: 

¶ 02.00  Ausbildungs- und Betriebsbauten 

¶ 03.00  Industrie- und Gewerbehallen 

¶ 12.00  Freizeit, Sport und Erholungsbauten 

¶ 13.11.10/90 Betriebsgebäude auf Flugplätzen 

Diese sind nach MINERGIE-Standard durch die kantonale Minergie-Fachstelle zertifizieren zu las-
sen. Die Zielvorgabe: „100 % Produktion erneuerbarer Energie“ ist verbindlich. 

 

Alle anderen beheizten Gebäudekategorien: 

sind nach den Einzelbauteilen des „MINERGIE-Module-Standard“ zu erstellen. Sind solche Einzel-
bauteile nicht verfügbar, müssen die Grenzwerte gemäss den Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MuKEn) als Mindestanforderungen eingehalten werden. Im Formular „Energie-
konzept“ müssen die Grenzwerte nach MuKEn als Minimalanforderung angegeben und eingehal-
ten werden. Es ist sowohl der Systemnachweis als auch der Einzelbauteilnachweis möglich. Die 
Zielvorgabe „100 % Produktion erneuerbarer Energie“ ist verbindlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Neubauprojekt 

Gebäudekategorien: 

01.00  Wohnen 
06.00  Verwaltung 

11.00  Unterkunft 

Alle anderen beheiz-
ten Gebäudekatego-

rien 

MINERGIE P – ECO-Zertifizierung 
+ 

Zielvorgabe: 100% Produktion er-

neuerbarer Energie  

MINERGIE-Standard - Zertifizierung 
+ 

Zielvorgabe: 100% Produktion erneu-
erbarer Energie  

+ 
Einsatz von Recyclingmaterialien 

 

Gebäudekategorien: 

02.00  Ausbildungs- und Betriebsbauten 
03.00  Industrie- und Gewerbehallen 
12.00  Freizeit, Sport und Erholungsbauten 
13.11. 10/90 Betriebsgebäude auf Flugplätzen 

Einzelbauteile in  
MINERGIE-Modul-Standard 
nur wenn nicht verfügbar 

Mindestanforderung MuKEn 
+ 

Zielvorgabe: 100% Produktion 
erneuerbarer Energie  

+ 
Einsatz von Recyclingmaterialien 
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2.2.3 Sanierungsprojekte 

Beheizte Sanierungsprojekte werden in Bezug auf die Mindestanforderungen der Energiestandards 
gemäss militärischer Nutzung nach folgenden Gebäudekategorien (nach SAP) unterschieden: 

Gesamtsanierung  

Gebäudekategorien: 

¶ 01.00 Wohnen 

¶ 06.00  Verwaltung  

¶ 11.00  Unterkunft 

Diese sind nach MINERGIE-Standard durch die kantonale Minergie-Fachstelle zertifizieren zu las-
sen. Die Zielvorgabe „100% Produktion erneuerbarer Energie“ ist verbindlich. 

 

Gebäudekategorien: 

¶ 02.00  Ausbildungs- und Betriebsbauten 

¶ 03.00  Industrie- und Gewerbehallen 

¶ 12.00  Freizeit, Sport und Erholungsbauten 

¶ 13.11.10/90 Betriebsgebäude auf Flugplätzen 

¶ alle anderen beheizten Objekttypen 

sind nach den Einzelbauteilen des „MINERGIE-Module-Standard“ zu erstellen. Sind solche Einzel-
bauteile nicht verfügbar, müssen die Grenzwerte gemäss den Mustervorschriften der Kantone im 
Energiebereich (MuKEn) als Mindestanforderungen eingehalten werden. Im Formular „Energie-
konzept“ müssen die Grenzwerte nach MuKEn als Minimalanforderung angegeben und eingehal-
ten werden. Es ist sowohl der Systemnachweis als auch der Einzelbauteilnachweis möglich. Die 
Zielvorgabe „100% Produktion erneuerbarer Energie“ ist verbindlich. 

Teilsanierungen 

Werden nur Teilsanierungen von Gebäuden oder die Gesamtsanierung in Etappen realisiert, so ist 
vor Beginn der ersten Teilsanierung/Etappe ein Gesamtsanierungskonzept zu erstellen. Im Rah-
men des baubegleitenden Facility Manager (FM) ist das Gesamtsanierungskonzept zu überwa-
chen. Damit wird sichergestellt, dass nach Abschluss aller Teilsanierungen/Etappen die energeti-
schen Gesamtsanierungsvorgaben erreicht werden. Ein entsprechender Nachweis über die ver-
schiedenen Teilsanierungsprojekte ist durch den zuständigen FM zu führen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sanierungsprojekt 

Energetisches Gesamtsa-
nierungskonzept 

Energetisches Teilsanierung: 
Nachweis über die Etappenweise 
Gesamtzielerreichung 

Gebäudekategorien: 

01.00  Wohnen 
06.00  Verwaltung 
11.00  Unterkunft 
 

Gebäudekategorien: 

02.00  Ausbildungs- und Betriebsbauten 
03.00  Industrie- und Gewerbehallen 
12.00  Freizeit, Sport und Erholungsbauten 
13.11. 10/90 Betriebsgebäude auf Flugplätzen 
Alle anderen beheizten Gebäudekategorien 

Einzelbauteile in MINERGIE-Modul-Standard 
nur wenn nicht verfügbar Mindestanforderung MuKEn  

+ 
Zielvorgabe: 100% Produktion erneuerbarer Energie  

+ 
Einsatz von Recyclingmaterialien 

MINERGIE-Standard - Zertifizierung 
+ 

Zielvorgabe: 100% Produktion erneuerbarer Energie  
+ 

Einsatz von Recyclingmaterialien 
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2.3 Wirtschaftlichkeit 

In der Wirtschaftlichkeit werden neben der Erstinvestition auch die Energie-, Betriebs- und Erhal-
tungskosten der Anlage berücksichtigt. 
Die Wirtschaftlichkeit von der Energieerzeugung ist mit der DOK-ID 35844 „Beurteilung von Ener-
giesystemen“ zu beurteilen. Die Erläuterungen dazu sind in der DOK-ID 70144 „TW Beurteilung 
von Energiesystemen und Energiesparmassnahmen“ aufgeführt. Dabei sind mehrere Varianten 
von Wärmeerzeugungssystemen, welche dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen, einan-
der gegenüberzustellen. Auf den Einsatz fossiler Wärmeerzeugungssysteme ist prinzipiell zu ver-
zichten. 

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bei Energieerzeugungsanlagen aus Sonnenenergie ist 
die „Checkliste Solaranlage“ auszufüllen. 

Die Wirtschaftlichkeit von Energiesparmassnahmen ist mit der DOK-ID 35845 „Beurteilung von 
Energiesparmassnahmen“ zu beurteilen. Die Erläuterungen dazu sind in der DOK-ID 70144 „TW 
Beurteilung von Energiesystemen und Energiesparmassnahmen“ aufgeführt. 

Beiträge aus den Förderprogrammen Energie können gemäss Arbeitsanweisung „Beantragung 
von Beiträgen aus den Förderprogrammen Energie“ beantragt werden. Für VBS-Liegenschaften 
werden nur Gelder aus den Bundesförderprogrammen wie „das Gebäudeprogramm“ (CO2-
Abgabe) und der wettbewerblichen Ausschreibung „ProKilowatt“ beantragt. Die KEV (Kostende-
ckende Einspeise Vergütung) wird nicht beantragt, weil der zunehmende Elektrizitätsverbrauch zu 
100 % mit erneuerbarer Energie gedeckt werden soll. Ebenso werden keine Beiträge aus kantona-
len Programmen beantragt. In der Wirtschaftlichkeitsberechnung sind nur die beantragten Förder-
beiträge zu berücksichtigen. 

2.4 Gebäude 

2.4.1 Baudenkmal 

Die Inventare „Hochbauinventar Militär“ (HOBIM) und Inventar der Kampf- und Führungsbauten 
der „Arbeitsgruppe Denkmalschutz bei Anlagen und Bauten des VBS“ (ADAB) sind Hinweisinven-
tare, bezeichnen die Baudenkmale, nennen ihre bauhistorischen Eckdaten, stellen diese in einer 
Beschreibung kurz vor und begründen deren Einstufung im Inventar. In der Rubrik Hinweise kön-
nen vereinzelt Hinweise zu denkmalpflegerischen Aspekten gefunden werden. Beide Inventare 
sind aber keine denkmalpflegerischen Instrumente. Daher steht am Anfang jeder energetischen 
Sanierung die bauhistorisch-denkmalpflegerische Analyse. Durch wen und wie diese Analyse er-
folgt, ist in der „Technischen Weisung Hinweisinventar nach Natur- und Heimatschutzgesetz“ defi-
niert. 

Die Erkenntnisse aus dieser Analyse erlauben dem Kompetenzzentrum (KOMZ) Denkmalschutz 
eine präzisere Bewertung und Beurteilung der einzelnen Bauteile und der einzelnen Bauphasen. 
Sie gibt den am Sanierungsprojekt beteiligten Nutzern, Eigentümern, Planern und Unternehmern 
wichtige Aufschlüsse für die Umsetzung der Sanierung. 

Wegen der Anforderungen des Denkmalschutzes können aufgrund der technischen Realisierbar-
keit und wirtschaftlichen Überlegungen Abweichungen gegenüber den energetischen Anforderun-
gen entstehen. Diese sind im Energiekonzept zu begründen und die Kompensationsmassnahmen 
sind darin aufzuzeigen. Dieses muss vor der Einreichung des MPV Dossiers erfolgen. 
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2.4.2 Gebäudehülle 

Die Wärmeverluste (z.B. Bauvolumen, Gebäudeform, Zonierung, Fensteranteil, Konstruktion, 
Wärmebrücken) und die Wärmegewinne (z.B. Gebäudestandort und -orientierung, passive Son-
nenenergienutzung) sind zu optimieren. 

Bei jedem beheizten und/oder klimatisierten Gebäude muss eine klar definierte und geschlossene 
thermische Hülle gemäss SIA 416/1 vorhanden sein. 

Die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle muss den Anforderungen der SIA-Norm 180 entsprechen und 
ist konzeptionell bereits in der ersten Planungsphase zu berücksichtigen. Gemäss SIA 416/1 fällt 
die Luftdichtigkeitsebene mit der thermischen Gebäudehülle zusammen. 

Rein architektonisch begründete Lösungen dürfen nicht zu aufwändige haustechnische Massnah-
men oder einem erhöhten Energieverbrauch führen. Grosse verglaste Flächen sind in dieser Hin-
sicht problematisch. 

Einzelbauteile sollen in der Regel die Anforderungen von Minergie-Modulen erfüllen. Abweichun-
gen davon sollen durch einen Systemnachweis gemäss SIA 380/1 begründet werden. 

Im Hinblick auf die Minimierung des Elektrizitätsbedarfes sind die baulichen Voraussetzungen für 
die Beleuchtung (z.B. Tageslichtnutzung, Raumgestaltung) und Lüftung/Klima (z.B. Sonnenschutz, 
thermische Masse, Zonierung der Räume, Anordnung der Lüftungs- und Klimazentralen) zu schaf-
fen. Auch bei Gebäuden ohne Kühlung ist ein hochwertiger sommerlicher Wärmeschutz zu ge-
währleisten. Die Anforderungen der SIA 382/1 an den Sonnenschutz und die thermische Masse 
sind einzuhalten. 

2.4.3 Thermische Behaglichkeit 

Die Einhaltung der thermischen Behaglichkeitskriterien (Raumlufttemperaturen) und die Einhaltung 
des Energieverbrauch der Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen muss mit dem Programm SIA 382/2 
"Thermischer Energie- und Leistungsbedarf von klimatisierten Gebäuden" und SIA 382/3 "Sys-
temwahl, Nutzungsgrad und Energiebedarf von Lüftungs- und Klimasystemen" 
(www.energycodes.ch) berechnet werden. 

Nebst der Einhaltung der thermischen Behaglichkeitskriterien im Winter muss dem sommerlichen 
thermischen Komfort ebenfalls die gebührende Beachtung geschenkt werden. Der Nachweis für 
den thermischen Komfort im Sommer gemäss SIA 382/1 muss mit dem Tool SIA 380/4 „Klima“ 
gerechnet und aufgezeigt werden. 

Häufig führt eine optimierte mechanische Kühlung zu einem tieferen Energieverbrauch als eine 
freie Kühlung. Das bedeutet, dass in erster Linie nicht eine Klimatisierung zu verhindern, sondern 
eine energetisch optimale Kühlung anzustreben ist. Diese Forderung ist bei der Erarbeitung des 
Energiekonzeptes zu berücksichtigen. 

Die Berücksichtigung der effektiven internen Wärmelasten (Personen, Betriebseinrichtungen, Be-
leuchtung) ermöglichen kostengünstige und energieoptimale Lüftungs- und Klimaanlagen. 

2.5 Energie- Erzeugung, - Verbrauch und Erfolgskontrolle 

2.5.1 Eigene Elektrizitätsversorgung 

Ziel ist, eine 100%-ige Produktion erneuerbarer Energie zu erreichen (siehe Kap.2.2.1). Dafür 
müssen bei jedem Projekt folgende Technologien geprüft und, soweit diese wirtschaftlich vertret-
bar und ökologisch sinnvoll sind, eingesetzt werden: 

Á Photovoltaik 
Á Windgeneratoren 
Á Wärmekraftkopplung WKK 
Á Kleinwasserkraftwerke 
Á Brennstoffzellen 
Á usw. 

Dabei ist äusserst wichtig, dass bei der Planung der Elektrizitätsversorgungsanlagen die Dimensi-
onierung nicht nur nach dem effektiven Bedarf des jeweiligen Objektes bzw. Bauprojektes ausge-

http://www.energycodes.ch/
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legt wird, sondern die zur Verfügung stehende Basisinfrastruktur (z.B. Dachfläche, Fassadenflä-
che, Wassermengen für Wasserkraftwerke etc.) ganzheitlich ausgeschöpft wird. 

2.5.2  Nutzenergieerzeugung  

Die Deckung des Wärmebedarfes für Heizung und Warmwasser hat optimal und in der nachste-
henden Reihenfolge zu geschehen: 

Á Vorhandene Energie (Abwärme), soweit wirtschaftlich vertretbar und technisch möglich, fach- 
und gebäudeübergreifend nutzen 

Á Verteilverluste durch geschickte Standortwahl der Zentralen, Wahl der Betriebstemperaturen 
und Leitungsführung minimieren sowie eine optimale Energiedämmung sicherstellen  

Á Erneuerbare Energien, wie aktive Sonnenenergie, Umgebungswärme (Grund-, See- oder 
Flusswasser, Geothermie) und Biomasse (Holz) soweit möglich und wirtschaftlich einsetzen 

Á Einsatz von Fernwärme und Fernkälte sind prioritär zu berücksichtigen 

Á Falls ausnahmsweise der Einsatz von fossilen Energieträgern unumgänglich ist, sind diese in 
der Priorität Erdgas, Erdöl einzusetzen. 

Bei Gebäuden, die nach einem Minergie-Standard geplant werden, ist zu beachten, dass die An-
forderungen mit einer rein fossilen Wärmeerzeugung in der Regel nicht erreicht werden. Zudem 
darf die Wassererwärmung nicht rein elektrisch erfolgen. 

Folgende Technologien sollen geprüft und, soweit wirtschaftlich vertretbar und ökologisch sinnvoll, 
eingesetzt werden: 

Á Heizkessel mit Holzfeuerungen (Stückholz, Schnitzel, Pellet oder Vergasung) 

Á Wärmepumpen (Antrieb vorzugsweise elektrisch oder Verbrennungsmotor) 

Á Sonnenkollektoren, speziell zur Wassererwärmung 

Á Wärme-Kraft-Koppelung (Antrieb wie Verbrennungsmotor, Dampf, Brennstoffzelle oder System 
Stirling) 

Á Gasturbinenanlagen 

Á Heizkessel 

Der Einsatz von Wärme-Kraft-Koppelung ist vor allem bei mittleren und grossen Anlagen zu prü-
fen. Dabei ist diese nur wärmegeführt zu planen und nur, wenn deren Wärme während der gesam-
ten Betriebszeit sinnvoll genutzt werden kann. Solche Anlagen sind nach dem Prinzip der "Maxi-
malen Umweltschonung" zu konzipieren. 

2.5.3 Erfolgskontrolle 

Der Energieverbrauch ist im Hinblick auf einen rationellen Betrieb auszuwerten. Es sind die nöti-
gen Mess- und Registriereinrichtungen gemäss der „TW Energiemessungen“ vorzusehen. 

2.5.4 Dokumente EnergieSchweiz 

Die Dokumente der Leistungsgarantie können unter www.minergie.ch/leistungsgarantien.html be-
zogen werden. 

2.5.5 Dokumente Verein MINERGIE 

Die Dokumente des Vereins MINERGIE sind auf der Homepage www.minergie.ch verfügbar. Dies 
sind zum Beispiel 

Á Reglement zur Nutzung der Qualitätsmarke MINERGIE® 

Á Antrag für MINERGIE-Label (Excel-Tool für Antrag und Nachweis) inkl. Erläuterungen 

Á Anwendungshilfe MINERGIE 

Á Berechnungstool für die Jahresarbeitszahl von Wärmepumpen inkl. Erläuterungen (WPesti) 

http://www.minergie.ch/leistungsgarantien.html
http://www.minergie.ch/
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3 Allgemeine Technische Vorgaben  
Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Elektro 

3.1 Allgemeines 

Die Anforderungen der SIA Normen sind einzuhalten. Insbesondere SIA 380/1 Thermische Ener-
gie im Hochbau und 380/4 Elektrische Energie im Hochbau. Werden in dieser technischen Wei-
sung strengere Vorgaben definiert, so sind diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung muss begründet 
werden. 

3.2 Energie 

Die beauftragten Haustechnikingenieure sind verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung 
ihren Teil zur Erreichung des Energie-Standards und zu tieferen Energiekennzahlen beizutragen. 
Dafür ist das Energiekonzept zu erstellen, worin die Vorgaben und Anforderungen gemäss Kap. 2 
„Technische Vorgaben Energie, Ökologie und Baudenkmal“ umzusetzen sind.  

Der bisherige Energieverbrauch ist im Hinblick auf einen rationellen Betrieb auszuwerten. Es sind 
die nötigen Mess- und Registriereinrichtungen gemäss der „TW Energiemessungen“ vorzusehen. 

3.3 Abwärmenutzung 

Unter diesem Begriff werden Verbundsysteme zwischen verschiedenen eigenen oder dritten Ener-
giequellen (Wärme oder Kälte) verstanden. 

Bei jedem zu planenden Gebäude ist deren sinnvoller Einsatz (Bedürfnis, Möglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit) integral zu prüfen. Es ist auch zu prüfen, ob allenfalls auch ausserhalb des Gebäu-
des Bezüger oder Anbieter für Abwärme vorhanden sind. 

Die Haustechnikingenieure sind verantwortlich, im Rahmen des Energiekonzeptes auf vorhandene 
Wärmequellen oder Wärmebezüger hinzuweisen. Dabei sind die Warmwasseraufbereitung und die 
Lüftungsanlagen als potentielle Bezüger besonders zu untersuchen. 

Die Leistungsauslegung und das Temperaturniveau sind durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich 
zu optimieren, damit möglichst viel Energie wirtschaftlich übertragen werden kann. Speziell ist da-
rauf zu achten, dass die Anlagen nicht nur bei Auslegungsbedingungen einen hohen Wirkungsgrad 
aufweisen, sondern auch bei den am häufigsten herrschenden Betriebs-bedingungen. 
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3.4 Steuerung / Regelung 

Die Steuerung und Regelung hat gemäss der „Technische Weisung MSRL“ zu erfolgen. Die tech-
nische Zuständigkeit und die Kostenverantwortung für das gesamte MSRL-System sind bei Beginn 
des Projektes durch das Planungsteam festzulegen. Grundsätzlich sollte folgende Abgrenzung 
eingehalten werden, welche während des gesamten Projektes beizubehalten ist. 

 

Komponenten Verantwortung für Kosten, 
Termine, Funktionsbeschrieb, 
Dimensionierung, korrekten 
Einbau und fachtechnische 
Abnahme  

Schaltgerätekombination (HV, UV) Elektroplaner 

Schaltgerätekombination MSRL,  
Vorgabe Stellsignal, Messsignal (0-10V, 4-20mA, 230V, 
24V etc.) 

MSRL Planer 

Feldgeräte Heizung (Ventile bei Heizungs- und Lüftungs-
gruppen, Fühler, Raumfühler etc.) 

Heizungsplaner 

Feldgeräte Lüftung (Ventilatoren, BSK, Fühler, Raumfühler 
etc.) 

Lüftungsplaner 

Feldgeräte Kälte (Kühlstellen, Rückkühler etc.) Kälteplaner 

Feldgeräte Sanitär (Pumpen, Fühler etc.) Sanitärplaner 

Erste Beschriftung der Strompfadnummern auf den Appara-
ten des jeweiligen Fachgebietes 

Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-, Sa-
nitär- und Elektroplaner 

Definitive Elektrobezeichnungsschilder nach Vorgaben 
MSRL 

MSRL Planer 

Apparatebezeichnungsschilder über Leistung und Typ Heizungs-, Lüftungs-, Kälte-, Sa-
nitär- und Elektroplaner 

 

Projektierungsgrundsätze 

Á Für das Ausschreibungsverfahren ist das Planungsfabrikat der Feldgeräte zwischen den 
HLKKSE-Planer mit dem MSRL Planer abzusprechen. 

Á Steuerungen und Regelungen von Einzelsystemen, die Sicherheitsfunktion enthalten, wie bei 
Wärmepumpen, Heizkesseln, Kältemaschinen, Klimaschränken, Druckerhöhungsanlagen, 
Wasseraufbereitungsanlagen, WRG-Rotorendrehzahlregler usw. liegen in der Verantwortung 
des jeweiligen Fachplaners. Mit dem MSRL Planer ist der Datenaustausch zwischen dem 
MSRL und der Regelung der Einzelsysteme genau abzusprechen. 

Á Thermostate sind nur für Sicherheitseinrichtungen einzusetzen, ansonsten sind Fühler zu ver-
wenden. 

Á Die Planungsfabrikate für Apparate und Armaturen, welche in verschiedenen Fachgebieten 
eingesetzt werden, sind unter den Fachplanern abzusprechen.  
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3.5 Umwälzpumpen 

Umwälzpumpen sind exakt zu dimensionieren, es ist die Pumpe zu wählen die den besten Wir-
kungsgrad hat. Beim Ersatz von bestehenden Umwälzpumpen ist die „Dimensionierungshilfe Um-
wälzpumpen“ aus der „Leistungsgarantie Haustechnik“ von EnergieSchweiz 
(www.minergie.ch/leistungsgarantien.html) zu berücksichtigen. 

Wenn wirtschaftlich und sinnvoll, sind in erster Priorität Inlinepumpen zu installieren. Ist dies nicht 
möglich, sind Umwälzpumpen mit dem Label A einzusetzen. In Pumpenkreisen mit variablem Vo-
lumenstrom sind Drehzahlregulierte Pumpen mit Frequenzumformer einzubauen. Bei weit ver-
zweigten Netzen muss die Druckmessung an einem guten Referenzpunkt des Netzes erfolgen. Die 
Anforderungen an den Wirkungsgrad von Umwälzpumpen gemäss Norm SIA 380/4 sind einzuhal-
ten. 

Sockelpumpen sind am Druck- und Saugstutzen mit je einem Manometer mit Reiberhahn auszu-
rüsten. Bei Einbaupumpen sind an Stelle der Manometer sogenannte "TWIN-Lock" Messnippel 
einzubauen. Hauptpumpen in Parallelschaltung müssen mit automatischen Rückschlagventilen 
oder Motordrosselklappen ausgerüstet werden, um eine automatische Pannenumschaltung zu 
ermöglichen. 

3.6 Frostschutzmittel 

Werden in Wasserkreisläufen Glykole als Frostschutzmittel eingesetzt, sind diese so zu planen, zu 
erstellen und zu betrieben, dass zu keiner Zeit die Glykol- bzw. die Korrosionsinhibitoren-
Konzentration zu Korrosion führt. Es dürfen nur biologisch abbaubare Glykole verwendet werden. 
Die Glykol-Konzentration ist durch den Planer so festzulegen, dass der zusätzliche Energiever-
brauch möglichst gering ist. Es ist verboten, Anlagen nur für eine bestimmte Zeit (Bauheizung im 
Winter) mit Glykol zu füllen oder Fahrzeug-Glykol in Haustechnikanlagen einzusetzen sowie ver-
schiedene Glykol-Produkte zu mischen. Als Richtwert gelten folgende Konzentrationen: 

 

 Anlageort < 1‘000 m.ü.M. Anlageort > 1‘000 m.ü.M. 

Wärmerückgewinnungsanlagen 25% 35% 

Kühlung Eigenstromanlagen 35% 35% 

Sonnenkollektoranlagen 35% 35% 

Heizungsanlagen 25% 35% 

Fahrzeuge 40% 40% 

 

Bei der Dimensionierung der Anlage (Pumpe, Wärmetauscherleistung, Rohrleitungen) ist in Ab-
hängigkeit der Glykol-Konzentration zu berücksichtigen, dass sich die spezifische Wärmekapazität 
verringert und die Dichte und Viskosität erhöht. Bei der Materialwahl ist die Verträglichkeit mit dem 
Glykol zu beachten. 

Jede mit Glykol gefüllte Anlage ist zu beschriften mit: dem Glykol-Typ, der Glykol-Konzentration, 
dem gesamten Anlageninhalt und dem Fülldatum sowie einem Anlageheft in dem die Wartungsar-
beiten wie die Kontrolle der Glykol-Konzentration, die Nachfüllmenge und die durchgeführten Ana-
lysen eingetragen werden können. Die folgenden technischen Komponenten müssen vorhanden 
sein: optisches Messgerät für die Glykol-Konzentration, Auffang- und Mischbehälter unter der Ab-
blasleitung vom Sicherheitsventil und Reserveglykol. Die Entsorgung von Glykol ist mit der zustän-
digen ARA zu klären (weitere Angaben siehe in der erfa info 1/89 "Korrosion durch Frostschutzmit-
tel"). 

  

http://www.minergie.ch/leistungsgarantien.html
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3.7 Dämmungen 

Die Planung und Ausführung hat nach SIA-Empfehlung 380/3 zu erfolgen. Sind in kantonalen 
Energiegesetzen dickere Dämmungen festgelegt, sind diese verbindlich. Die Dämmmaterialien 
haben die Anforderungen der VKF-Richtlinien zu erfüllen. 

Bei Kälteleitungen im Klimabereich gilt als minimale Dämmdicke 30 mm. 

Grundsätzlich sind nur bei Apparaten, Verteilerbalken und Behältern Alu-Blech-Ummantelungen 
vorzusehen. Für alle übrigen Ummantelungen sind chlorfreie recyclierbare Folien einzusetzen. 

Der notwendige Sperrwert der Dampfbremse ist gemäss VSI-Richtlinie für Dämmungen im Tau-
wasserbereich zu ermitteln. In normalen Bauten genügt die Ausführung der Wärmedämmung aus 
der Kategorie "Sperrwert bis 10". 

3.8 Anzeige- und Messinstrumente 

Die Instrumente sind nach Vorgabe des Herstellers einzubauen. Dabei ist zwingend eine korrekte 
Anströmung zu gewährleisten. Die Positionierung hat so zu erfolgen, dass die Reaktionszeit (Tot-
zeit) möglichst kurz ist und die Ablesbarkeit sowie die Zugänglichkeit (Ersatz) gewährleistet ist.  

Die Energiemessung hat nach der tV „Energie-Messung“ zu erfolgen. 

3.9 Beschilderung 

Die MSRL Feldgeräte sind gemäss Anhang A02 DOK-ID 70177 „Kennzeichnungssystem „der „TW 
MSRL“ zu bezeichnen. 

Die Apparate sind gemäss technischer Weisung DOK-ID 70024 „Beschilderung“ zu beschriften. 

3.10 Dokumentation 

Die Struktur und der Inhalt der Anlagen - Dokumentation (Revisionsunterlagen) ist in den Formula-
ren „Ausführung und Umfang der Betriebsinstruktion Fachgebiet - Heizung,- Lüftung, Klima Kälte, - 
Sanitär“ aufgeführt. Diese sind mit den Revisionsplänen bei der Abnahme 3-fach abzugeben. 

3.11 Instandhaltung und Bedienung 

Für jede Anlage ist durch den zuständigen Fachingenieur ein Instandhaltungs- und Bedienungs-
konzept zu erarbeiten. Diese Konzepte dienen dem Betreiber der Anlagen, die Instandhaltungsan-
weisungen (IHA) für die einzelnen Anlagekomponenten zu erstellen. 

Apparate mit geringem Instandhaltungsaufwand und einfacher Bedienung sind zu bevorzugen. Bei 
der Planung und Ausführung ist darauf zu achten, dass eine gute Zugänglichkeit für die Instandhal-
tung gewährleistet ist. 

3.12 Abnahmen 

Die Abnahmen sind gemäss den Richtlinien „Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-
Ingenieuren“(SWKI), den Normen SIA 118/380, 382/1, 384/1 385/1 und den „Bedingungen fach-
technische Abnahme und Abnahme des Werkes“ durchzuführen. Dazu sind die entsprechenden 
Formulare von der SIA, SWKI und armasuisse zu verwenden. 

3.13 Betriebsoptimierung 

Die Energie-Messeinrichtungen sind nach der „TW Energiemessung“ zu erstellen.  
Die Fachplaner geben zur Betriebsoptimierung bei der Abnahme in geeigneter Form folgende In-
formationen ab: 

Á Welcher Energie- und Medienverbrauch wird gemäss Planung erwartet. Dieser Verbrauch ist 
den entsprechenden Messeinrichtungen zuzuordnen. 

Á Mit welchen Massnahmen kann bei welchen Anlagen der Energieverbrauch optimiert werden. 
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4 Spezifische Vorgaben Heizung 

4.1 Energie 

Der beauftragte Heizungsingenieur ist verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung seinen 
Teil zur Erreichung des Minergie-Standards und von tiefen Energiekennzahlen beizutragen. Hierzu 
sind das Energiekonzept und die weiteren Anforderungen gemäss Ziffer 2 und 3 zu beachten. 

Die Heizungsanlage kann durch Tiefhaltung der Betriebstemperaturen, gute Anpassungsfähigkeit 
an den Betrieb und optimale Regelbarkeit ihren Teil zu einer hohen Nutzung der Energie resp. zu 
tiefen Energiekennzahlen beitragen. 

Beim Einsatz von elektrischer Energie ist auf einen möglichst hohen exergetischen Nutzungsgrad 
zu achten (Umwandlung in mechanische Energie, z.B. Antriebsenergie für Wärmepumpen). 

4.2 Brennstoff-Lagerung 

Bei Ölheizungen ist das Lagervolumen in der Regel so zu bemessen, dass es einen 1-Jahres-
Bedarf zu decken vermag. Bei unverhältnismässig hohen Kosten oder bei Platzmangel kann das 
Lagervolumen entsprechend reduziert werden. 

Holzschnitzelsilos sind für einen Dauerbetrieb des Heizkessels auf der Nenn-Leistung von maximal 
5 Tagen zu dimensionieren. 

Bei Pellets-Heizungen ist der Lagerraum so zu dimensionieren, dass pro 1 kW Heizleistung  
ca. 1 m3 Lagerraum (inkl. Leerraum) zur Verfügung steht. Maximale Silogrösse = 100 m3. Hohe 
Silos sind vorzuziehen. 

4.3 Technische Anschlussbedingungen (TAB) für Fernwärmenetze 

Diese TAB sind für grössere Areale vorhanden und regeln die technischen Bedingungen der 
Fernwärmeunterstationen. Sie stehen zur Verfügung auf 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 

4.4 Wärmeerzeugung 

Mehrere Wärmeerzeugungssysteme, welche dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen, sind 
einander gegenüberzustellen. Das übergeordnete Energiekonzept und die weiteren Anforderungen 
gemäss Kapitel 2 sind dabei zu beachten. 

Die Vorlauftemperatur muss die kantonalen Energiegesetze und der Anforderung der SIA 384/1 
erfüllen. Es sind Niedertemperatursysteme mit Vorlauftemperaturen von maximal 50°C zu planen. 
Tiefere Medientemperaturen (z.B. für monovalente Wärmepumpen- oder Wärmerückgewinnungs-
anlagen) werden bei Bedarf in Absprache mit dem Auftraggeber festgelegt. 

Bei der Planung der Anlagen sollen die Wirtschaftlichkeit, die gute Regelbarkeit sowie die einfache 
Wartung, Bedienung und Betriebsoptimierung im Vordergrund stehen. 

Sämtliche Abklärungen betreffend eines späteren Ausbaus der Anlage sind zu treffen. 

4.5 Anlagekomponenten 

In Bezug auf den Standard der Materialien gelten die "Allgemeine Materialvorschriften Heizung" 
der SWKI-Richtlinie 94-2B. In den Angebotsformularen ist darauf hinzuweisen. Es sind, typenge-
prüfte Komponenten einzusetzen. 

  

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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4.5.1 Wärmepumpen 

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Anlage hat folgende Mindestwerte zu erfüllen: 

 

System Jahresarbeitszahl 

Sole/Wasser 4.0 

Wasser/Wasser 4.5 

Luft/Wasser 3.0 

 

Die Jahresarbeitszahl ist mit dem Programm WPesti_de.xls zu berechnen (Internet). 

Die Leistungsdaten sind durch die auszuführende Unternehmung zu garantieren und nach Fertig-
stellung der Anlage anhand von Messungen, welche durch den Planer durchzuführen sind, bzw. 
anhand des Gütesiegels der FWS (www.fws.ch) nachzuweisen. 

Bei der Bemessung von elektrisch angetriebenen Wärmeerzeugern ist zu berücksichtigen, dass 
die Elektrizitätszufuhr unter Umständen täglich bis zu mehreren Stunden unterbrochen wird. 
Dadurch werden entsprechend höhere Erzeugerleistungen nötig. Die Notwendigkeit eines Sanfts-
tartes ist durch den Elektroplaner abzuklären. 

4.5.2 Holzfeuerungen 

Die Silogeometrie ist rechteckig und möglichst hoch zu gestalten. Das Einfüllen muss von oben 
erfolgen. Die Transportwege der Brennstoffförderung müssen ohne Richtungsänderung und ohne 
steile Steigung erfolgen. 

Holzfeuerungen sind mit einem Energiespeicher auszurüsten. 

Die Rost- und Zyklonasche muss über die Kehrichtabfuhr oder in Absprache mit den kantonalen 
Behörden auf einer geeigneten Deponie entsorgt werden. Rückstände und Flugasche aus Feinfil-
teranlagen wie Gewebe-, Keramik- oder Elektrofiltern sind als Sonderabfälle zu behandeln und 
entsprechend zu entsorgen. 

4.5.3 Öl- und Gas- Heizkessel 

Der Ersatz einer bestehenden Heizkesselanlage ist konzeptionell einer Neuanlage gleichgestellt. 
Im Normalfall ist bis zu einem Wärmebedarf von 500 kW ein Heizkessel zu planen. Grundsätzlich 
sind kondensierende Kessel einzusetzen. Die hydraulische Schaltung ist dementsprechend zu 
planen. 

Heizkessel mit Gas- und Ölfeuerung (Zweistoffbrenner) sind nur ab einer Leistung > 500 kW und 
einem abschaltbaren Gasliefervertrag einzuplanen. Bei Sanierungsmassnahmen an bestehenden 
Anlagen ist die Nachrüstung einer Abgaskondensation in Bezug auf Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

4.5.4 Gasleitungen und Gasfeuerungen 

Bei Gasfeuerung sind Systeme mit gleitender Kesselwassertemperatur und modulierenden Bren-
nern einzusetzen. Es ist zu beachten, dass für Gas keine krisensichere Brennstoffversorgung be-
steht und Gas nicht bei allen Objekten zulässig ist. 

Für gasförmige Brennstoffe gelten folgende Leitsätze und Richtlinien des Schweizerischen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches (SVGW): 

Á G1 Gasleitsätze für Gasinstallationen und Aufstellung von Gasapparaten mit einem Betriebs-
druck bis 5 bar 

Á G3 Richtlinien für Gasheizungen mit Nennwärmeleistungen grösser 70 kW und einem Be-
triebsdruck bis 5 bar 

http://www.fws.ch/
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4.5.5 Ölleitungen 

Die Ölleitungen sind in öl- und säurefesten Kunststoffrohren zu führen. Es sind nur Einleitersyste-
me zugelassen. 

4.5.6 Ölfeuerung 

Bei Ölfeuerungen bis 50 kW Kesselleistung sind 1-stufige, darüber 2-stufige und ab 300 kW sind 
modulierende Brennersysteme einzusetzen. 

4.5.7 WKK-Anlagen 

WKK-Anlagen haben folgende minimale Gesamtwirkungsgrade bzw. elektrische Wirkungsgrade (in 
Klammern) zu erreichen: 

Á Gasmotor 90% (33%) 

Á Dieselmotor 80% (40%) 

Á Gasturbine 75% (25%) 

Á Holzschnitzel mit Thermoöl 80% (40%) 

Die Nutzung der anfallenden Wärme hat zu mindestens 90% zu erfolgen. Die Abgasnachbehand-
lung hat dem aktuellen Stand der Technik zu entsprechen. 

WKK-Anlagen stossen in der Anlaufphase stark erhöhte Schadstofffrachten aus. Deshalb muss 
jeweils die Einschaltzeit der Anlage möglichst lang sein (> 1 Stunde). Zur Nutzung der anfallenden 
Wärme ist ein entsprechend ausgelegter Wärmespeicher vorzusehen. 

4.5.8 Abgasanlagen (Kamine und Rauchrohre) 

Es dürfen nur Abgasanlagen mit einer Systemzulassung der VKF (Vereinigung kantonaler Feuer-
versicherungen) eingebaut werden. Die VKF legt aufgrund der Prüfungen nach europäischen 
Normen und des Konformitätsverfahrens (CE-Zeichen) die Bedingungen für die Anwendung und 
den Einbau für die Abgasanlagen fest. Die systemspezifischen Einbauvorschriften sind der Brand-
schutzzulassung zu entnehmen. 

Abgasanlagen sind nach folgenden Normen auszulegen und auszuführen: 

Á Technische Berechnung SN EN 13384 

Á Allgemeine Anforderungen SN EN 1443 

4.5.9 Sicherheitseinrichtungen 

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen für Heizungsanlagen sind gemäss SWKI-Richtlinie 93-1 
zu planen und auszuführen. Insbesondere sind die Anforderungen betreffend Abblasleitung von 
SV einzuhalten (Abblasleitungen ins Freie führen). Systeme zur physikalischen Entgasung sind > 
100kW einzuplanen.  

Für Anlagen mit über 100°C Betriebstemperatur sowie Holzfeuerungen sind geprüfte Sicherheits-
ventile, nach SVTI, mit garantierter Abblasleistung einzusetzen. 

4.5.10 Verbrennungsluftzufuhr und Lüftung des Heizraums 

Raumluftabhängige Feuerungen ausserhalb der thermischen Gebäudehülle: 

Á Öffnungen für die Verbrennungsluftzufuhr müssen so angelegt sein, dass sie nicht unbeab-
sichtigt geschlossen werden können. 

Raumluftabhängige Feuerungen innerhalb der thermischen Gebäudehülle: 

Á Gemäss Norm SIA 416/1 muss bei Heizräumen innerhalb der thermischen Gebäudehülle die 
Verbrennungsluft direkt dem Brenner zugeführt werden. 

Es ist zu beachten, dass keine Art von Lüftungseinrichtung (Küchenablufthauben, reine Abluftanla-
gen, zentrale Staubsauganlagen usw.) einen Unterdruck verursachen darf, der die Funktion des 
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Feuerungsaggregats stört. Als Richtwert gilt, dass beim Betrieb der Feuerung der Unterdruck im 
Aufstellungsraum des Aggregates nicht höher als 4 Pa sein sollte. 

4.5.11 Wärmespeicher 

Die Auslegung von Wasser-Wärmespeichern erfolgt gemäss SWKI-Richtlinie 2002-1. 

4.5.12 Steuerung/Regelung 

Wird ein Wärmeerzeuger nicht benötigt, muss dieser ausgeschaltet und der Volumenstrom unter-
brochen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Restwärme zuerst an die Wärmeverteilung ab-
gegeben wird. 

Der Einsatz von Einzelraumregelungen in Kombination mit einem Leitsystem ist jeweils speziell zu 
begründen. 

4.5.13 Armaturen 

Für Absperrungen bis Grösse 1½" sind Kugelhähne einzusetzen, ab 2" und grösser Absperrklap-
pen (ab NW 80 mit Handgetriebe) oder Schieber. Bei jedem Gruppenabgang müssen, sofern 
Gruppenpumpen vorhanden sind, Regulierventile oder Regulierhähne eingebaut sowie Absperrun-
gen vorgesehen werden. 

Pro Pumpenkreis ist nur ein Durchflussmess- und Absperrorgan im konstanten Volumenstrom ein-
zubauen. Strangregulierorgane sind dort einzubauen, wo sie für den hydraulischen Abgleich not-
wendig sind. 

Die Füllstation ist mit Schlauchsattel, Hydrometer und Sicherheitsventil auszurüsten. 

4.5.14 Verteil- und Anschlussleitungen 

Sofern keine besonderen Bedingungen vorhanden sind, können schwarze geschweisste Gas- und 
Siederöhren verwendet werden. Für Heisswasser-, Dampf- und Heissölanlagen sind nahtlose Roh-
re mit Güteattest einzusetzen; die Schweissnähte sind röntgensicher auszuführen. 

Bei vorgenannten Systemen werden Röntgenkontrollen an den Schweissverbindungen angeord-
net. Schlechte Schweissungen lösen automatisch die Kontrolle sämtlicher Verbindungen aus. 

Alle Leitungsbefestigungen müssen gegen Schallübertragung isoliert sein. 

Die Leitungsausdehnung ist gebührend zu berücksichtigen. Dehnungsschenkel sind Kompensato-
ren vorzuziehen. 

4.5.15 Heizwasseraufbereitung 

Die Qualität des Heizungswassers ist mittels SWKI-Richtlinie BT 102-01 Wasserbeschaffenheit für 
Gebäudetechnik-Anlagen festzulegen. Zusätzlich ist die PROCAL Richtline zu beachten, welche 
sich auf die VDI 2035 stützt. 

Können die Werte nach SWKI-Richtlinie BT 102-01 nicht eingehalten werden, ist in Absprache mit 
dem Fachberater eine Wasserbehandlung durchzuführen. Die Wasserbehandlung ist vor Ort mit 
folgenden Angaben klar zu beschriften: Fabrikat, Typ, Konzentration und das Überprüfungsverfah-
ren. 

Vom Heizungswasser ist durch den Heizungsunternehmer nach der Inbetriebnahme der Anlage 
eine Wasseranalyse zu erstellen und bei der Abnahme vorzulegen. 

Besondere Beachtung ist dem Glykol-Wassernetz zu schenken (gemäss SWKI erfa info-Blatt 1/89 
"Korrosion durch Frostschutzmittel"). Das Füllen resp. Betreiben einer Heizungsanlage mit einem 
Wasserglykol-Gemisch (z.B. Bauheizung im Winter) ist nur im äussersten Notfall gestattet. Jede 
mit Glykol gefüllten Anlage ist zu beschriften mit: dem Glykol-Typ, der Glykol-Konzentration, dem 
gesamten Anlageninhalt und dem Fülldatum sowie einem Anlageheft in dem die Wartungsarbeiten 
wie die Kontrolle der Glykol-Konzentration, die Nachfüllmenge und die durchgeführten Analysen 
eingetragen werden können. 
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4.5.16 Korrosionsschutz 

Sämtliche metallische Leitungen sind nach erfolgter Montage mit einem geeigneten Rostschutzan-
strich zu versehen (sichtbare, ungedämmte Leitungen in Absprache mit der Bauleitung). 

Bei Kälte- und Kühlwasserleitungen müssen die verschiedenen Anstriche für die Vor- und Nach-
behandlung der Rohre und die Ansetzstoffe der Dämmung bezüglich gegenseitiger chemischer 
Verträglichkeit aufeinander abgestimmt sein. 

Weitere Massnahmen siehe Ziffer 8.4 „Massnahmen zur Vermeidung von Korrosionsschäden“. 

4.5.17 Automatische Nachfüllung 

Bei vielen automatischen Entgasungen ist eine automatische Nachfüllung integriert. Die nachge-
füllte Heizungswassermenge ist mit einem Zähler zu erfassen. Das Nachfüllwasser muss der 
SWKI-Richtlinie BT 102-01 entsprechen. Bei übermässigem Nachspeisen muss ein Alarm auf dem 
MSRL –System ausgelöst werden. In der dazugehörigen Dokumentation sind die kontrollierten 
Messwerte der Heizwasserqualität zu protokollieren (Überwachungsplan). 

4.6 Wärmeverteilung 

4.6.1 Fernleitungen 

Sämtliche Fernleitungen müssen mit nahtlosen Gas- und Siederohren ausgeführt werden. 

Bei Heisswasser- und Dampfleitungen ist mit dem Auftraggeber abzuklären, ob ein Güteattest er-
forderlich ist. Eine Röntgenkontrolle der Schweissnähte ist bei Heiss- und Dampfleitungen obliga-
torisch. 

Die Befestigungen (Aufhängungen oder Abstützungen) sind so zu konstruieren und anzubringen, 
dass sich die Rohre ungehindert ausdehnen können. Ebenso müssen die Befestigungen eine un-
gehinderte Gleitmöglichkeit der Rohre gewährleisten. 

Werden Kompensatoren verwendet, sind auf jeder Anschlussseite zwei gut verankerte Führungen 
anzubringen. Fixpunkte, Gleitlager und Aufhängungen müssen eine entsprechend stabile Kon-
struktion aufweisen. Die Konstruktionsart der Aufhängungen, Abstützungen und Fixpunkte ist für 
alle Fachgebiete zu koordinieren. 

Vor dem Dämmen der Fernleitungen ist eine 24-stündige Druckprobe mit Wasser vorzunehmen 
und die Schweissnähte sind auf eventuelle Lecks zu untersuchen. Bei erdverlegten Fernleitungen 
sind die Leckwarndrähte auf Dosen zu führen (kein Leckwarngerät). Für die Fernleitungs-
absperrung sind Flanschventile oder Klappen zu verwenden. Sie sind so anzuordnen, dass eine 
partielle Entleerung möglich ist. 

4.6.2 Wärmetauscher als Systemtrennung 

Systemtrennungen mit Wärmetauscher zum primären Fernleitungsnetz sind lediglich bei den Waf-
fenplätzen Thun und Bière einzubauen. Bei den übrigen Heizungsanlagen wird im Hinblick auf den 
Temperaturverlust und den Investitions-, Betriebs- und Unterhaltskosten grundsätzlich darauf ver-
zichtet. 

4.6.3 Wassererwärmungsanlagen 

Über verschiedene Wassererwärmungssysteme ist in Zusammenarbeit mit dem Sanitäringenieur 
eine Kosten-Nutzen-Analyse gemäss der Technischen Weisung „Beurteilung von Energiesyste-
men und Energiesparmassnahmen; Beurteilung von Energiesystemen“ zu erstellen. Die Warm-
wasseraufbereitung darf nicht zu unnötig langen Laufzeiten der Wärmeerzeugung führen. Die 
Energieüberragungsleistungen sind entsprechend zu dimensionieren. 
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4.6.4 Wärmeverteilung mit Luft 

Die Wärmeverteilung mit Luft ist bei Büro- und Wohnbauten nur zulässig, wenn der spezifische 
Heizleistungsbedarf nicht über 10 W/m2 beträgt und eine Lüftungsanlage bereits vorgesehen ist. In 
Werkstätten und hohen Räumen ist der Einsatz von Infrarotstrahlern zu prüfen. 

4.7 Wärmeabgabe 

4.7.1 Heizkörper 

Sämtliche Heizkörper sind mit Ventil, absperr- und regulierbarer Rücklaufverschraubung sowie mit 
Entlüftungs- und Entleerhähnen auszurüsten. Versenkte Bodenkonvektoren sind nur in begründe-
ten Ausnahmefällen zulässig. 

Als Ergänzung zur Aussentemperaturregelung ist in der Regel der Einsatz von Thermostatventilen 
zwingend. Als Fühlerelement sind die „verstärkten Behördenmodelle“ mit Fühlerköpfen, welche 
nicht vorsätzlich verstellt oder beschädigt werden können, zu wählen. Die Thermostatfühler sind 
auf die geplanten Raumtemperaturen zu begrenzen. 

4.7.2 Umlufterhitzer 

Umlufterhitzer in Hallen sind bei offenen Toren über Endkontakte abzustellen. Der Heizungsan-
schluss ist mit einem einfachen Magnetventil (Auf - Zu) auszurüsten, welcher über den Lufterhit-
zerantrieb gesteuert wird. 

Umwälzpumpen von Umlufterhitzergruppen sind mit druckabhängigen Drehzahlregulierungen aus-
zurüsten. Die Einschaltung der Umwälzpumpe muss über den Betrieb der Umlufterhitzer erfolgen 
(Verhinderung von Pumpenbetrieb bei geschlossenen Magnetventilen). 

4.7.3 Fussbodenheizungen 

Wegen der grossen Trägheit und der schlechten Nutzungsflexibilität ist grundsätzlich auf eine 
Fussbodenheizung zu verzichten. Besteht keine Möglichkeit Heizkörper zu installieren, ist für die 
Fussbodenheizung eine separate Heizgruppe vorzusehen. Die einzelnen Räume sind vorzugswei-
se mit thermischen Einzelraumregulierungen auszurüsten. Jeder einzelne Fussbodenheizkreis 
muss separat absperrbar sein. 

4.7.4 Strahlungsheizungen 

Wenn zweckmässig (hohe Montagehallen, starke Luftbewegungen) können Strahlungsheizungen 
installiert werden. 

Die verschiedenen Systeme (Warmwasserheizung, direkt befeuerte Strahler) sind mit der „TW 
Beurteilung Energiesysteme" miteinander zu vergleichen. 

Es ist darauf zu achten, dass sich die für eine Strahlungsheizung benötigte höhere Betriebstempe-
ratur nicht nachteilig auf das gesamte Heizungssystem auswirkt. 
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5 Spezifische Vorgaben Lüftung / Klima 

5.1 Energie 

Der beauftragte Lüftungsingenieur ist verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung seinen 
Teil zur Erreichung des Minergie-Standards und von tiefen Energiekennzahlen beizutragen. Hierzu 
sind das übergeordnete Energiekonzept und die weiteren Anforderungen gemäss Ziffer 2 und 3 zu 
beachten. Wo es zweckmässig ist, sind Simulationsprogramme anzuwenden. 

Das Volumen und die Speichermasse des Gebäudes sowie die natürlichen Lüftungsmöglichkeiten 
und die Nachtauskühlung sind zu nutzen. 

Bei Minergie-Gebäuden sind die Lüftungsanforderungen des Minergie-Standards einzuhalten. 

Die Zielwerte gemäss SIA 382/1 und SIA 380/4 werden angestrebt. Die Grenzwerte müssen erfüllt 
werden. 

5.2 Systemwahl 

Die Wahl des geeigneten Anlagesystems ist sorgfältig vorzunehmen. Ist das System nicht zum 
vornherein gegeben, ist nebst der Wirtschaftlichkeitsberechnung auch ein Vergleich aller in Frage 
kommender Anlagekonzepte zu erstellen. Eine gute Raumluftqualität soll mit möglichst einfachen 
raumlufttechnischen Anlagen erreicht werden. Mechanische Lüftungsanlagen sind dort vorzuse-
hen, wo dies erforderlich oder angemessen ist. 

Die Luftmengen sind auf den hygienisch erforderlichen Wert nach anerkannten schweizerischen 
Normen, Empfehlungen und Richtlinien (SIA 382/1, SWKI, SUVA usw.) auszulegen und bedarfs-
gerecht zu regeln. Die Annahme von spezifischen Luftwechseln ist nur dort zugelassen, wo eine 
andere Berechnungsart nicht möglich ist. Die Berechnungen sind detailliert und nachvollziehbar 
vorzulegen. 

Die unterschiedlichen Nutzungen bzw. Betriebszeiten der Objekte oder der Gebäudebereiche sind 
bei der Systemwahl und der Auslegung zu berücksichtigen. Eine mögliche Luftkaskaden bzw. 
Mehrfachnutzungen sind umzusetzen. 

Auf eine effiziente Lüftung der Räume ist speziell zu achten. Die Zuluft ist gezielt an den Ver-
brauchsort zu führen. Schadstoffe sind direkt an der Quelle abzuführen. 

5.3 Hygienische Aspekte 

Die Anforderungen der Richtlinie SWKI VA104-01 und der Norm SIA 382/1 sind einzuhalten. We-
sentliche Kriterien sind: 

Á Lage der Aussenluftfassung, damit diese keine Schadstoffe enthält. 

Á Die Filtrierung; Zuluft-Filter müssen bei Personenbelegung mindestens Filterklasse F7 erfüllen. 
Vor Ort ist der Filtertyp, die Anzahl und die Grösse der Filter sowie der Revisionsintervall bzw. 
das Revisionsdatum gut sichtbar zu protokollieren. 

Á evtl. Vorwärmen der Aussenluft, zum Schutz der Filter vor zu hoher Feuchtigkeit. 

Á Gute Zugänglichkeit und Reinigungsmöglichkeit sämtlicher Anlageteile mit den entsprechen-
den Reinigungsöffnungen. 

Á Reinigung durch eine spezialisierte Unternehmung nach der Erstinstallation oder nach grösse-
ren Umbauten, wobei alle Komponenten inklusive gesamtes Kanalnetz zu reinigen sind. 

Á Fortluft, welche über Dach zu führen ist. Der Ausstoss von Schadstoffen ist zu kontrollieren 
bzw. zu minimieren. Immissionen sind zu verhindern. 
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5.4 Auslegung von Lüftungs- und Klimaanlagen 

5.4.1 SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen Allgemeine Grundlagen und Anforderungen 

Grundsätzlich gilt die SIA 382/1 für die lüftungstechnische Auslegung und Dimensionierung der 
Anlagen. Insbesondere sind folgende Anforderungen zu erfüllen:  

Á Raumluftbedingungen und thermische Behaglichkeit 

Á Bedarfsnachweis für Kühlung oder Befeuchtung (Kühllastberechnung nach SIA 382/2) 

Á Eine Raumklimatisierung ist nur zulässig, wenn dies für den Betrieb technischer Installationen 
notwendig ist. Eine reine Kühlung zu Komfortzwecken ist nur zulässig, wenn die Bedingungen 
und der Nachweis nach SIA 382/2 erfüllt bzw. erbracht wird. 

Á Maximale Strömungsgeschwindigkeiten für die Luftführung, wobei in Apparaten maximal 2 m/s 
zulässig sind, bezogen auf die Nettofläche. 

Á Leistungszahl Kälteerzeugung inkl. Rückkühlung, Pumpen und Ventilatoren 

Á Gesamtwirkungsgrad der Ventilatoren inkl. Motor und Antrieb. Es sind mindestens Motoren 
der Klasse IE3 einzubauen 

Á spezifische Ventilatorleistungen von Zu- und Abluftventilatoren 

5.4.2 SWKI-Richtlinie 92-2B Allgemeine Materialvorschriften Lüftung/Klima 

In Bezug auf den Standard der Anlagekomponenten und Materialien gelten die SWKI-Richtlinie 92-
2B. In den Angebotsformularen ist darauf hinzuweisen. Insbesondere sind folgende Punkte zu be-
achten: 

Á ausreichender Korrosionsschutz 

Á auf die uneingeschränkte Zugänglichkeit der Anlagekomponenten 

Á Ersatzmaterial ist in der benötigten Menge mitzuliefern 

5.4.3 Spezifische Einzelanforderungen der Auslegung und der Anlagekomponenten 

Á Für den rationellen Einsatz von Elektrizität für Lüftungsanlagen gelten die Vorgaben der SIA 
380/4 Elektrische Energie im Hochbau. 

Á Aussenluftfassungen sind so zu platzieren, dass die Luft je nach Bedarf mit wenig Energie ge-
kühlt oder erwärmt werden kann (z.B. Gebäude mit Kühlbedarf: Ansaug nicht auf dem von der 
Sonne erwärmten Flachdach). 

Á Grundsätzlich sind Rohre den Kanälen vorzuziehen. Das Seitenverhältnis von Kanälen darf 
das Verhältnis 6:1 nicht überschreiten. 

Á Brandschutzklappen und deren Brandabschottung zum Baukörper müssen vor dem Kanalnetz 
installiert werden, damit Befestigung und Abschottung korrekt ausgeführt werden können. 

Á Raucherräume sind bewilligungspflichtig. Sie müssen die Bedingungen gemäss der Checkliste 
„Umsetzung Raucherräume“ (DOK-ID 30311) erfüllen. 

Á Liftschächte sind mit einer thermostatisch gesteuerten Entlüftung auszurüsten. 

Á Bis zu einer Luftmenge < 2‘500 m3/h können 2-stufige Ventilatoren eingesetzt werden. Bei 
einer variablen Luftmenge und Luftmengen > 2‘500 m3/h sind Drehzahlregulierungen mit Fre-
quenzumformern einzubauen. 

Á Bei Kühlsystemen ist die anfallende Abwärme in den Räumen in der Regel leitungsgebunden 
abzuführen (Umluftkühler). Kühlung über TABS, Kühldecken, Lüftungsanlagen soll nur in Aus-
nahmefällen vorgenommen werden. 

Á Für die Vorkühlung der Zuluft ist eine adiabatische Abluftkühlung zu überprüfen. 

Á Die Frostschutzsteuerung ist gemäss den Vorgaben in der „TW MSRL-Technik“ (DOK-ID 
70135) auszuführen. 
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5.4.4 Befeuchtung/Entfeuchtung 

Der Einbau ist nur gestattet, wenn dies aus betriebs- oder arbeitstechnischen Gründen erforderlich 
ist. 

Die adiabatische Befeuchtung ist zu bevorzugen. Bei hohen hygienischen Anforderungen ist eine 
Dampfbefeuchtung zu prüfen. Wenn wirtschaftlich vertretbar, sind Ultraschall- oder Kaltdampfbe-
feuchter anzuwenden (siehe DOK-ID 70081 „TW Legionellen“). Die Kosten zur Bereitstellung und 
Aufbereitung des Befeuchtungs- und Spülwassers sowie für das Abwasser sind zwingend zu be-
rücksichtigen. 

Entfeuchter haben folgende technische Minimalanforderung einzuhalten:  
Stromverbrauch < 1 kWh / Liter Entfeuchtungsleistung. 

5.4.5 SWKI Richtlinie VA 300-01 Wärmerückgewinnungs-RLT Anlagen (WRG) 

Grundsätzlich sind WRG-Anlagen nach der SWKI-Richtlinie VA 300-01 zu wählen und auszulegen. 
Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten: 

Á Der Jahresnutzungsgrad muss mind. 70 % betragen. Sind aufgrund der Energiezertifizierung 
des Gebäudes höhere Anforderungen gefordert, sind diese einzuhalten. 

Á Aufgrund der Nutzungsanforderungen ist zu definieren, ob eine Feuchterückgewinnung not-
wendig ist oder nicht. 

Á Es ist zu prüfen, ob eine Energieübertragung zwischen verschiedenen Lüftungsanlagen wirt-
schaftlich ist oder ob die Energie der Abluft zwischengespeichert werden soll. 

Á Bei Anlagen > 10‘000 m3/h müssen die „Erhöhten Anforderungen an die Energie – Effizienz“ 
erfüllt werden. 

Á Bei Anlagen < 700 m3/h oder Betriebszeit < 400 h kann auf eine WRG verzichtet werden, 
wenn diese nicht wirtschaftlich ist. 

Á Ausschreibung mit Angaben aller geforderten Werte. 

5.4.6 Sicherheitsanforderungen 

Gemäss DIN 40'050 und IEC-Norm 598-1 sind entsprechende Technologien (Selbsthaltung) an-
zuwenden. Das Merkblatt SUVA Form. 2153 d (Explosionsschutz) ist zu berücksichtigen. 

Die Ex-Zonenpläne – vom Elektroingenieur erstellt und von der SUVA Luzern, Abteilung Chemie, 
genehmigt – sind einzuhalten. 
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6 Spezifische Vorgaben Kälte 

6.1 Energie 

Der beauftragte Kälteingenieur ist verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung seinen Teil 
zur Erreichung des Minergie-Standards und von tiefen Energiekennzahlen beizutragen. Hierzu 
sind das Energiekonzept und die weiteren Anforderungen gemäss Ziffer 2 und 3 zu beachten. 

6.2 Kältesysteme 

Bei der Bestimmung der Grösse einer Kälteanlage ist die effektive, maximale Leistung der Ver-
braucher unter Einbezug der Gleichzeitigkeit der Einzelanlagen zu ermitteln. Reserven sind offen 
auszuweisen und von Fall zu Fall festzulegen. Solare Kälteerzeugung ist zu prüfen. 

Bei der Wahl des Kältesystems sind folgende Kriterien in einem Variantenvergleich mit einzube-
ziehen: 

Á Leistungsnachweis und Leistungszahl bei 100 % Kälteleistung 

Á Teilleistungsverhalten bei 75 %, 50 %, 25 % Kälteleistung 

Á Betriebsverhalten 

Á Erfahrungen, Referenzanlagen 

Bei Anlagen < 50 kW Kälteleistung ist die Notwendigkeit eines Kältespeichers zu prüfen. Bei Anla-
gen > 50 kW Kälteleistung sind Kaltwasserspeicher vorzusehen. Sie sind so zu dimensionieren, 
dass die Kältemaschine mit weniger als 3 Schaltintervallen pro Stunde betrieben wird. Wird mit 
dem Kaltwasserspeicher ein Notbetrieb über eine festzulegende Zeitspanne bei Ausfall der Kälte-
maschine gefordert, ist er entsprechend zu dimensionieren. 

Die Verdampfungstemperatur der Kältemaschine und somit die Kaltwassertemperatur ist so hoch 
wie möglich anzusetzen (in der Regel ca. 1°C unter dem niedrigsten Verbraucher). Angestrebt wird 

eine Betriebstemperatur von ² 10°C/16°C. Tiefere Temperaturen sind zu begründen. 

Die „TW Kältemittel“ (DOK-ID 70079) ist verbindlich anzuwenden. Kälteanlagen mit mehr als 3 kg 
Kältemittel sind bewilligungspflichtig (DOK-ID 35625 „Gesuch um Bewilligung …“) und nach der 
Erstellung dem Kältemittelkataster VBS zu melden (DOK-ID 35626 „Meldung Kälteanlage / Wär-
mepumpe“) 

Die Kältemaschinen sind so auszulegen, dass der Kältemittelsammler nicht SVTI prüfpflichtig wird 
(Druck [bar] x Volumen [L] > 3000 = prüfpflichtig)  

Kältemaschinen müssen zur Messung der Kälteleistung und der Leistungsziffer mit Messgeräten 
gemäss der „TW Energiemessungen“ (DOK-ID 70133) ausgerüstet sein.  

 

Nachfolgende Punkte sind im Kältekonzept zu berücksichtigen: 

Á wirtschaftlich Nutzung der Abwärme 

Á möglichst geringer Kältemittelinhalt  

Á WRG-Temperatur < 50°C  

Á anfallende Wärme in Speicher oder Zirkulationssystem aufnehmen  

Á Auskopplung der Enthitzerleistung, wenn durch höheres Temperaturniveau zusätzliche Wärme 
abgegeben werden kann; der verstärkten Verkalkung ist dabei Rechnung zu tragen 

Á Bei Brauchwarmwassererwärmung Einbau eines Tertiär-Kreislaufs (Zwischenkreislauf) gemäss 
SVGW W3 Ergänzung 1 (vermeidet direkte Verschmutzung des Trinkwassers durch Kältemit-
tel) 

Á Möglichkeit zur Entkalkung der Warmwasserseite ohne Öffnung des Kältemittelkreislaufes 
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6.3 Rohrleitungen 

Im Normalfall sind schwarze, geschweisste Gas- und Siederohre zu verwenden. Der Einsatz von 
Kunststoffrohren für Kälteleitungen im Taupunktbereich und Anschlussleitungen zu offenen Kühl-
turmsystemen ist in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht in Betracht zu ziehen. 

Einfachere Oberflächenbehandlungssysteme, als das in der SWKI-Richtlinie 94-2B beschriebene, 
sind anzustreben und mit dem Auftraggeber abzusprechen. 

Für die Befestigung der Kälteleitungen sind Kälteschellen zu verwenden. 

6.4 Rückkühlung 

Es ist immer erst abzuklären, ob die anfallende Abwärme wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Die Wahl des geeigneten Rückkühlsystems, wie freie Kühlung, Trockenrückkühler, Hybridkühltür-
me, besprühte, geschlossene Rückkühler, ist sorgfältig vorzunehmen. Ist das System nicht zum 
vornherein gegeben, so ist ein Vergleich der in Frage kommenden Anlagesysteme zu erstellen. 
Insbesondere sind die hygienischen Aspekte zu berücksichtigen. 

Die Nasskühltürme sollten sich nicht in der Nähe von Aussenluftansaugungen und Aufenthalts-
räumen befinden (siehe „TW Legionellen“). 

Offene, besprühte Rückkühltürme sind zu vermeiden. Die Wassernachspeisung ist bedarfsabhän-
gig zu optimieren. Die Wasserqualität ist der SWKI-Richtlinie BT 102-01 zu entnehmen. 

6.5 Abwärmenutzung 

Unter diesem Begriff werden Verbundsysteme verschiedener eigener oder interdisziplinärer Ab-
wärmequellen mit anderen Bezügern verstanden. 

Bei jedem zu planenden Gebäude ist deren sinnvoller Einsatz (Bedürfnis, Möglichkeit und Wirt-
schaftlichkeit) integral zu prüfen. 

Dabei sind Lüftungsanlagen als potentielle Bezüger besonders zu untersuchen. Die Haustech-
nikingenieure sind verantwortlich, im Rahmen des Energiekonzeptes auf vorhandene Wärmequel-
len oder Wärmebezüger hinzuweisen. 

Die Auslegung ist durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich zu optimieren. Speziell ist darauf zu 
achten, dass die Anlage nicht nur bei Auslegungsbedingungen einen hohen Wirkungsgrad hat, 
sondern auch bei den am häufigsten herrschenden Bedingungen. Sie soll während längerer Zeit 
wirtschaftlich in Betrieb sein. 

Das Temperaturniveau der Abnehmer (Heizung, Vorwärmer Lüftung usw.) ist so tief wie vom Be-
trieb her möglich anzusetzen. 

Es ist zu prüfen, ob allenfalls auch ausserhalb des Gebäudes Bezüger die Abwärme nutzen kön-
nen. 
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7 Spezifische Vorgaben Sanitär 
Die Trinkwassernetze des VBS dürfen nur von Firmen installiert werden, welche über eine Installa-
tionsberechtigung gemäss GW1 verfügen. 

7.1 Wasserverbrauch 

Der beauftragte Sanitäringenieur ist verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung seinen Teil 
zur Erreichung des Minergie-Standards und von tiefen Energiekennzahlen beizutragen. Hierzu 
sind das Energiekonzept und die weiteren Anforderungen gemäss Ziffer 2 und 3 zu beachten. 

Die Anlagen sind so zu planen, dass der Trinkwasserverbrauch auf ein Minimum reduziert werden 
kann. Die Nutzung des anfallenden Regen- bzw. Dachabwassers ist integral zu prüfen (Bedürfnis, 
Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit). Mögliche Verwendung von Regenwasser sind WC- und Urinoir-
spülung, Bewässerung Umgebung etc. 

Der Einsatz von Solaranlagen und die Abwasserwärmenutzung sind zu prüfen. 

Grundsätzlich ist in den WC-Räumen auf Warmwasser zu verzichten. 

Der Minimierung von Verlusten bei der Wärmebereitstellung und Wärmeverteilung ist besondere 
Beachtung zu schenken. 

7.2 Sanitärapparate 

Die Anzahl der Sanitärapparate ist gemäss SI Handbuch 5 vom VSSH für Militärunterkünfte nach 
folgender Liste zu bestimmen: 

Je Kompanie separate Nassräume.  
Für die vier aufgeführten Hierarchiestufen grundsätzlich separate Räume und männlich / weiblich 
getrennt. 

Sanitärräume  
für Unterkünfte 

Anzahl AdA pro Apparat (Angehöriger der Armee) 

Offiziere 
3)

 
höherer Unteroffi-

ziere 
1+2)

 
Unteroffiziere 

1+2)
 

Soldaten / Rekru-
ten 

1)
 

Apparate m w m w m w m w 

Waschgelegenheit 2 2 2 2 3 3 3 3 

Duschbatterie 
2 (Kabi-

ne) 
2 (Kabi-

ne) 
4 4 6 6 8 8 

Klosett 5 4 10 7 15 10 15 10 

Urinoir 10 - 15 - 20 - 20 - 
 

m = männlich 

w  = weiblich 
1) Waschgelegenheiten und Duschen können in einem Raum zusammen gefasst werden.  

Klosetts und Urinoirs in einem Raum zusammengefasst und mit Handwaschgelegenheit ausrüsten.  
2)

 Bei den höheren Unteroffizieren und Unteroffizieren können die Klosetts / Urinoirs Räume zusammen-
gefasst werden. Wasch- / Duschräume bleiben separat.  

3)
 Bei Einzel- oder Doppelzimmer kann eine Nasszelle mit Lavabo, Duschkabine und Klosett in das Zim-

mer eingebaut werden.  

Berechnungsbeispiel:  

Für 60 männliche AdA „Soldaten“ = 20 Waschgelegenheiten, 8 Duschbatterien, 4 Klosetts, 3 Urinoirs 

Zusätzlich stehen folgende Hilfsmittel zur Verfügung: 

Á Norm SN 521 614, Modulordnung im Bauwesen, Reihensanitärräume von CRB 

Á SI-Handbuch 5 vom VSSH 

Á SN 521 500 behindertengerechtes Bauen 
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7.2.1 Wassersparende Systeme 

Max. Ausflussvolumenstrom für Auslaufarmaturen bei Waschtischen und Waschrinnen = 6 l/min. 
(0,1 l/s). 

Max. Ausflussvolumenstrom für Duschanlagen mit festinstallierten Brausen = 10 l/min. (0,166 l/s). 
Begründet können Einzelduschen einen grösseren max. Ausflussvolumenstrom haben. 

In viel benützten Anlagen sind automatisch schliessende Armaturen einzubauen. Die Öffnungszeit 
darf max. 30 Sekunden betragen. Erstrebenswert sind Zeiten von 10 bis 15 Sekunden. 

Die einregulierte max. Spülwassermenge für Klosettanlagen 6 Liter und für Urinoiranlagen 4 Liter 
dürfen nicht überstiegen werden. 

7.3 Hygiene 

Die Installationen sind so zu planen und zu erstellen, dass mit genügender Wassermenge und 
minimalem Aufwand ein vollständiges Spülen des Leitungssystems durchgeführt werden kann. Wo 
sinnvoll, ist eine automatisierte Spülung einzurichten. 

Hinsichtlich Funktion, Konstruktion (Zweckerfüllung) und Bedienung sowie der infektionsvorbeu-
genden Hygiene sind nachstehende Kriterien in der Planung angezeigt: 

Á Vandalensicheres Hygienezubehör 

Á Absaug-Urinoir mit berührungsloser Zwangsspülung 

Á Bodenwasserabläufe zur zweckmässigen und effizienten Reinigung 

Á Fussbodengefälle zu Bodenwasserabläufen 3 % 

Á Aufheizung der Wassererwärmer und Warmwasserspeicher periodisch auf 80°C (siehe DOK-
ID 70081 „TW Legionellen“). 

7.4 Trinkwassernachbehandlung 

Die Wassernachbehandlung darf die Funktion der Löscheinrichtung nicht beeinträchtigen. Dieses 
könnte z.B. der Fall sein bei der Wasserleistung, beim Druckabfall oder bei einer Verwerfung der 
Wasserversorgung, wenn die Funktion oder Wasserqualität der Trinkwassernachbehandlung nicht 
gewährleistet ist. 

Die Wasserbehandlung darf keinen negativen Einfluss auf die Abwasserreinigung haben, insbe-
sondere nicht bei VBS-eigenen ARA, welche für kleine Abwassermengen ausgelegt sind. 

Es sind nur Trinkwasserbehandlungsgeräte einzuplanen, wenn es die anzuschliessenden Appara-
te und die örtliche Wasserqualität zwingend erfordern. 

Die Notwendigkeit einer Enthärtungsanlage ist zu klären, wenn die Wasserhärte > 25°f.H. beträgt. 
Dies gilt für Warmwasseraufbereitungen, Laboreinrichtungen, Kühltürme, Luftwäscher, Dampfer-
zeuger, gewerbliche Geschirrspülmaschinen und Waschmaschinen. Es ist ebenfalls zu prüfen, 
inwiefern eine dezentrale Wasserbehandlung direkt beim Apparat wirtschaftlicher ist. 

Bei Totalentsalzungsanlagen ist auf Ionenaustauschsysteme, die mit Säure und Lauge regeneriert 
werden müssen, zu verzichten. 

Um Rohrleitungssysteme vor Korrosionen zu schützen, sollte anstelle einer Wassernachbehand-
lungsanlage das Leitungsmaterial den örtlichen Wasserqualitäten und Betriebsbedingungen ange-
passt werden. 
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7.5 Wassererwärmungsanlagen 

Über verschiedene Wassererwärmungssysteme ist in Zusammenarbeit mit dem Heizungsingenieur 
eine Kosten-Nutzen-Analyse zu erstellen und jeweils mit dem Auftraggeber abzusprechen. Syste-
me mit kleinem Wasserspeichervolumen sind aus hygienischen Gründen zu bevorzugen. Die Ver-
weildauer des Warmwassers im Speicher darf maximal 72 Stunden betragen. Die nötige Energie-
speicherung ist Heizungsseitig bereitzustellen. 

In allen Projekten ist zu prüfen, ob anfallende Abwärme wirtschaftlich zur Wassererwärmung ein-
gesetzt werden kann. Apparate oder Maschinen mit integrierten Wärmerückgewinnungen sind zu 
bevorzugen. Dieses gilt insbesondere bei folgenden Abwärmequellen: 

Á Kältekompressoren 

Á Druckluftkompressoren 

Á Abwasser 

Für die Berechnung von Wassererwärmungsanlagen können die Warmwasserbedarfszahlen dem 
VSSH-Handbuch 5 entnommen werden. Warmwasserbedarf in Militärbauten können aus nachfol-
gender Tabelle entnommen werden. 

7.5.1 Warmwasserbedarf in Militärbauten 

Gebäudeart Warmwasserbedarf  
in Liter von 60°C/Tag und Person 

Verwaltung 6 

Kasernen 40 

Truppenküche (Kochen, Spülen, Abwaschmaschine) 5 

Duschen* (einmalige Benützung) 14 

* Automatische Duschensteuerung, 4 Impulse à 30 s, Volumenstrom 10l/min, Kaltwasser 
10°C, Warmwasser 60°C  

 

Für die Berechnung des Jahresbedarfs Wasser und Energie ist 80 % der Bemessungsdimensio-
nierung zu verwenden. 

Wo Betriebstemperaturen unter 60°C vorgesehen sind, ist der Wassererwärmer für ein periodi-
sches Hochfahren auf 80°C auszurüsten. Bei Warmwassererwärmung mit einer Wärmepumpenan-
lage ist eine zweckmässige Erwärmung auf 80°C erforderlich (Heizkesselregister, Elektroheizein-
satz), siehe auch DOK-ID 70081 „TW Legionellen“. Für Krankenabteilungen muss die Wassertem-
peratur im Speicher mind. 60°C betragen. 

Der Wahl des Warmwasserverteilsystems ist besondere Beachtung zu schenken. Es ist in der Re-
gel eine Kosten-Nutzen-Analyse der in Frage kommenden Systeme aus nachfolgender Auflistung 
zu erstellen: 

Á gestreckte Verteilung 

Á Einzelleitungssystem (sternförmiger auf die Verbraucher) 

Á Zirkulationssystem konventionell 

Á Zirkulationssystem "Rohr an Rohr" 

Á Rohrbegleitheizung 

Warmwasserzirkulationspumpen sind mit einer Schaltuhr zu versehen. 
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7.6 Löscheinrichtungen 

7.6.1 Löschwasserversorgung 

Im Falle von hohen Sachwerten, unverhältnismässigen Investitionen oder armasuisse-eigenen 
Wasserversorgungen muss die Löschwasserversorgung objektspezifisch zusammen mit dem Pla-
ner, dem Fachbereich UNS, der Interventionsorganisation und der IOS festgelegt werden. 

Ausserhalb des Gebäudes 

Die Versorgung mit Löschwasser ausserhalb des Gebäudes muss stets mit der entsprechenden 
Gemeinde und der lokalen Feuerwehr festgelegt werden. Grundsätzlich soll der Leitfaden für die 
Versorgung mit Löschwasser des Schweizerischen Feuerwehrverbandes (SFV) berücksichtigt 
werden. 

Innerhalb des Gebäudes 

Die Versorgung mit Löschwasser innerhalb des Gebäudes (z.B. Speisung der Wasserlöschposten) 
erfolgt nach der Richtlinie "Löscheinrichtungen“ der Vereinigung kantonaler Feuerversicherungen 
(VKF). Die Ausführungsdetails müssen mit der entsprechenden Gemeinde und der lokalen Feuer-
wehr festgelegt werden. 

7.6.2 Löschgeräte 

Löschgeräte sind insbesondere Wasserlöschposten, fahrbare Löscher und Handfeuerlöscher. Sie 
sind von Hand bedienbar und dienen der ersten Brandbekämpfung von Bauten und Anlagen durch 
die Benutzer. Die Grundsätze sind in der Richtlinie "Löscheinrichtungen“ der VKF geregelt. Insbe-
sondere der Bedarf, die erforderliche Anzahl, die Positionierung, die Beschaffung der Geräte und 
der Unterhalt sind in der „tV Löschgeräte“ festgehalten (siehe auch Kapitel 11 „Safety&Security“). 

7.6.3 Automatische Löschanlagen 

Automatische Löschanlagen dürfen nur geplant, realisiert, abgenommen und instand gehalten 
werden 

Á auf der Basis eines objekt- und nutzungsspezifisch erstellten Brandschutzkonzepts 

Á in Zusammenarbeit mit den entsprechenden armasuisse Immobilien internen Vorgabestellen 

Á nach den in der Schweiz gültigen technischen Richtlinien 

Á durch zertifizierte Fachunternehmungen 

Die armasuisse-spezifischen Anforderungen betreffend die automatischen Löschanlagen sind in 
Kapitel 11 „Safety&Security“. 
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7.7 Druckluftversorgung 

Als Grundlage für die Projektierung und Berechnung von Kompressoranlagen sind zusätzlich 
nachstehend aufgeführte Aspekte zu berücksichtigen. Wenn keine benutzerspezifischen Anforde-
rungen vorliegen, gelten folgende Grundsätze: 

 

Ölfreie Komprimierung: 

Á Medizinische Bereiche und Atemluft 

Á Laborbauten 

Á Pneumatische Steuerungen 

Á Lebensmittelbereich 

Für alle anderen Bereiche kann die ölgeschmierte Komprimierung angewendet werden. In speziel-
len Fällen ist die ölfreie Verdichtung wirtschaftlicher, als der Einsatz von Filteranlagen zur Errei-
chung der "Ölfreiheit". 

 

Um den Energieverbrauch der Druckluftversorgung zu reduzieren sind folgende Grundsätze zu 
beachten: 

Á Gesamte Anlage automatisch (MSRL) ausschalten (Nacht, Wochenende) 

Á Abschaltautomatik für das Leitungsnetz oder Teile davon 

Á Einbau einer Wärmerückgewinnung (90 % des eingesetzten Stromes fällt als Wärme an) 

Á Netzdruck so tief wie möglich evtl. zwei separate Netze (1bar Druck = 7% Energie)  

Á Kaskade der Kompressoren verbessern 

 

Bei der Sanierung einer Druckluftanlage sind die Massnahmen gemäss dem Leckage-Tools 
www.druckluft.ch umzusetzen. Dieses beinhaltet insbesondere die Leckage-Ortung und Eliminie-
rung und die Kapazitätsüberprüfung. 

7.8 Massnahmen zur Vermeidung elektrochemischer Korrosionsschäden 

Metallische Leitungen müssen in einer homogenen, nicht aggressiven Bettung verlegt werden 
(kein Bauschutt, Papier oder Holz). Weitere Massnahmen siehe Ziffer 8.4 „Massnahmen zur Ver-
meidung von Korrosionsschäden“. 

http://www.druckluft.ch/
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8 Spezifische Vorgaben Elektro 

8.1 Energie 

Der beauftragte Elektroingenieur ist verpflichtet, durch fundierte Planung und Beratung seinen Teil 
zur Erreichung des Minergie-Standards und von tiefen Energiekennzahlen beizutragen. Hierzu 
sind das übergeordnete Energiekonzept und die weiteren Anforderungen gemäss Ziffer 2 und 3 zu 
beachten. 

Der für die elektrische Erschliessung beauftragte Ingenieur ist verpflichtet, dass durch fundierte 
Planung der Anschluss beim örtlichen Netzbetreiber an dessen Mittelspannungsnetz (Netzebene 
5) realisiert werden kann. 

Jedes INFRA-Center der LBA hat einen verantwortlichen Leiter Starkstromanlagen bestimmt, wel-
cher für die Umsetzung des „Sicherheitskonzeptes Starkstromanlagen (SIKO)“ verantwortlich ist. 

armasuisse hat die Aufsicht und prüft mit dem Fachbereich UNS die Vollständigkeit und Umset-
zung des SIKO stichprobenweise. 

Werden Elektroinstallationen erweitert, umgebaut oder neu erstellt, sind diese mit einem An-
schlussgesuch dem verantwortlichen Leiter Starkstromanlagen zu melden. Anschlussgesuche sind 
nötig für: 

Á Transformatorenstationen 

Á Energieerzeugungsanlagen 

Á Anpassungen oder neue Anschlussleitungen 

Á Umbau und Sanierungen von Hauptverteilungen 

Á Anschlüsse von Anlagen und Energieverbrauchern mit eine Anschlussleistung > 3.6 kVA 

Mit der Bewilligung wird sichergestellt, dass die nötige Energie zur Verfügung steht und die An-
schlussbedingungen geregelt sind. 

8.1.1 Energiemessung und Spitzenlastoptimierung 

Der Energieverbrauch ist im Hinblick auf einen rationellen Betrieb auszuwerten. Es sind die nöti-
gen Mess- und Registriereinrichtungen gemäss der „TW Energiemessungen“ vorzusehen. 

Die Möglichkeit der Spitzenlastoptimierung ist zu prüfen, dazu ist eine Liste mit den abschaltbaren 
Verbrauchern (Manövrierlast > 4 kW) zu erstellen. 

8.1.2 Betriebsruhe Schaltung 

Aus brandschutztechnischen und ökologischen Gründen sind in Ausbildungs- und Führungsanla-
gen zentrale oder gruppenweise Abschaltungen für Arbeitsplatzsteckdosen und die Beleuchtung 
vorzusehen. 
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8.2 Zentrale Starkstromanlagen 

8.2.1 Erder 

Gemäss NIN wird die Art des Erders prinzipiell durch die Netzbetreiberin bestimmt. Grundsätzlich 
ist ein Fundamenterder zu erstellen. Kann kein Fundamenterder erstellt werden, kommen Band- 
oder Tiefenerder in Frage. Werden ausnahmsweise metallische Wasserleitungen als Erder ver-
wendet, sind die Massnahmen zur Vermeidung von Korrosionsschäden besonders zu beachten. 

Als Fundamenterder ist, wenn immer möglich, die Fundamentarmierung zu verwenden. Im Fun-
dament ist nur dann ein separates Erdband zu verlegen, wenn keine entsprechende Armierung 
vorhanden ist. Der Fundamenterder ist auch als Bestandteil des Hauptpotentialausgleichsleiters zu 
verwenden. Entsprechende Anschlussmöglichkeiten sind an allen relevanten Stellen vorzusehen. 
Die Ausführung des Fundamenterders hat gemäss den SEV-Leitsätzen (SN SEV 4113) zu erfol-
gen. 

Der Elektroplaner hat bei Beginn der Projektierungsarbeiten abzuklären, ob die Fundamentarmie-
rung als Erder verwendet werden kann oder ob im Fundament ein separates Erdband verlegt wer-
den muss. 

Es sind Planunterlagen zu erstellen, aus welchen sämtliche Anschlusspunkte für die Erdungs- und 
Potentialausgleichsleitungen und die Hochführungs- resp. Anschlussstellen für die Ableitungen der 
Blitzschutzanlage ersichtlich sind. 

Das Erderprojekt ist durch den Fachbereich UNS genehmigen zu lassen und muss dem für die 
Ausführung verantwortlichen Unternehmer vor Baubeginn übergeben werden. Der mit der Ausfüh-
rung des Fundamenterders beauftragte Unternehmer ist zu instruieren. Die Kontrolle, dass der 
Fundamenterder entsprechend den SEV-Leitsätzen ausgeführt wird, obliegt dem Elektroingenieur. 
Folgende Dokumente sind dabei zu berücksichtigen: 

Á Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) SEV 

Á Leitsätze des SEV über Fundamenterder (SN SEV 4113) 

Á Dokument SEV "Lösungsmöglichkeiten für die Erdung mit oder ohne Benützung der Wasserlei-
tung" (SN SEV 4118) 

Á Richtlinien zum "Korrosionsschutz von erdverlegten metallischen Anlagen" der Korrosions-
kommission (SGKC2) 

8.2.2 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 

Eine USV-Anlage ist erforderlich, wenn 

Á die Stromversorgung unterbrechungsfrei erhalten bleiben muss (Autonomiezeit 8 - 30 Minuten) 

Á ein System in seiner Funktionstüchtigkeit durch EMV-Probleme beeinträchtigt wird und andere 
Massnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen 

Im Zusammenhang mit der Planung einer USV-Anlage sind die Leistungen der an das USV-Netz 
anzuschliessenden elektrischen Betriebsmittel detailliert zu erheben. 

Für die Planung von USV-Anlagen sind folgende Merkblätter des Bundesamtes für Energie (BFE) 
zu berücksichtigen: 

Á Energieoptimierte Planung und Betrieb von USV-Anlagen (ein Leitfaden für Planer und Betrei-
ber) 

8.2.3 Ersatzstromversorgungsanlage (ESVA) 

Eine Ersatzstromversorgungsanlage ist erforderlich, wenn die Stromversorgung über längere Zeit 
erhalten werden muss (> 30 Minuten). 

Es ist eine Liste (Energiebilanz) der unbedingt erforderlichen Verbraucher zu erstellen, wobei der 
Gleichzeitigkeitsfaktor zu beachten ist. 

Redundante Anlagen sind nur dort zu planen, wo es die Ausfallhäufigkeit der Energieversorgung 
erfordert oder wo äusserst wichtige Anlagen angespiesen werden. 
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Wo ein Wärmebedarf abgedeckt werden kann ist zu prüfen, ob ein Blockheizkraftwerk (BHKW) 
oder eine Ersatzstromversorgungsanlage mit Abwärmenutzung zu planen ist. 

Bei reinen Ersatzstromversorgungsanlagen (< 48 Std./a) sind weder Abwärmenutzung noch Kata-
lysatoren einzubauen. 

8.2.4 Untertagbauten 

Für die Erstellung elektrischer Installationen in militärischen Untertagbauten sind nebst den NIN, 
die vom ESTI erlassenen "Weisungen für elektrische Anlagen in Untertagbauten des VBS" (WeU) 
zu beachten. 

Gemäss NIV müssen die Abnahmekontrollen und periodische Kontrollen durch eine akkreditierte 
Inspektionsstelle durchgeführt werden. 

8.2.5 Munitionslagerräume 

Für die Erstellung elektrischer Installationen in Munitionslagerräumen sind nebst den NIN, die vom 
ESTI erlassenen „Weisungen für elektrische Anlagen in Munitionslagern des VBS (WeM)“ zu be-
achten. 

Für Arbeiten in Räumen mit eingelagerter Munition ist eine Arbeitsbewilligung nötig. Die entspre-
chenden Gesuche sind vom Spez.-Ingenieur an den Betreiber einzureichen (Form. Gesuch um 
Arbeitsbewilligung in Munitionsmagazinen des Generalstabes Sekt. SUR). 

Gemäss NIV müssen die Abnahmekontrollen und periodische Kontrollen durch eine akkreditierte 
Inspektionsstelle durchgeführt werden. 

8.2.6 Ex-Untertaganlagen 

Zusätzlich zu den Bestimmungen der NIN und der EN 60079-14 sind folgende Weisungen zu be-
achten: 

Á Weisungen für elektrische Anlagen in Untertagbauten des VBS (WeU) 

Á Weisungen für Schutzmassnahmen gegen gefährdende Wirkungen des elektrischen Stromes 
in Tankanlagen mit und ohne Bahnanschluss (WeT) 

Á Explosionsschutz – Grundsätze, Mindestvorschriften, Zonen (SUVA, Bereich Chemie) 

Á Inverkehrbringen der Betriebsmittel (elektrische und nicht elektrische) die Richtlinie 94/9/EG 
(ATEX 95) 

Die Ex-Zonenpläne sind zu berücksichtigen; wenn nicht vorhanden, sind sie nach Absprache mit 
dem Auftraggeber durch den Elektroingenieur zu erstellen. Die Genehmigungsstelle ist die SUVA. 

Um eine Anlage ordnungsgemäss zu installieren oder eine vorhandene zu erweitern, sind soweit 
zutreffend, nachfolgende Informationen erforderlich, zusätzlich zu denen, die für nicht explosions-
gefährdete Bereiche gefordert werden: 

Á Dokumente zur Zoneneinteilung (siehe SUVA 2153) mit Plänen, welche die Einteilung und 
Ausdehnung der explosionsgefährdeten Bereiche einschliesslich der Zonenzuordnung zeigen 

Á Anweisungen für die Errichtung und den Anschluss 

Á Betriebsanleitungen für elektrische und nichtelektrische Geräte 

Á Systembeschreibung für eigensichere Systeme (gemäss EN 60079-14 Abschnitt 12.2.5) 

Á erforderliche Angaben, um die ordnungsgemässe Installation von Geräten sicherzustellen, in 
einer Form bereitgestellt, die für das für diese Tätigkeit verantwortliche Personal geeignet ist 
(siehe IEC 60079-0 Anweisungen) 

Á Nachweise von dafür qualifizierten Personen (siehe auch NIN 7.61.1.1.2) 

Á für die Prüfung erforderliche Angaben, z. B. Verzeichnis und Ort von Geräten, Ersatzteilen, 
technischen Angaben (siehe IEC 60079-17) Einzelheiten zu allen relevanten Berechnungen, 
z.B. Spülraten für Messgeräte oder Analysatorgehäuse (Nachweise von dafür qualifizierten 
Personen) 
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Á falls Reparaturen vom Betreiber oder einem Reparateur ausgeführt werden müssen, die Anga-
ben, welche für die Reparatur des elektrischen Geräts erforderlich sind (EN 60079-19, Nach-
weise von dafür qualifizierten Personen) 

Á Gas- oder Dampfeinteilung hinsichtlich der Gruppe oder Teilgruppe der elektrischen Geräte 

Á Temperaturklasse oder Zündtemperatur des betreffenden Gases oder Dampfes 

Á äussere Einflüsse und Umgebungstemperatur 

Für Arbeiten in Ex-Bereichen ist eine Arbeitsbewilligung erforderlich. Die entsprechenden Gesuche 
sind vom Spez.-Ingenieur an den Betreiber einzureichen (Form. Gesuch um Arbeitsbewilligung in 
Ex-gefährdeten Tankanlagen des VBS/LBA). 

Gemäss NIV müssen die Abnahmekontrollen und periodische Kontrollen wiederkehrende Prüfun-
gen durch eine akkreditierte Inspektionsstelle durchgeführt werden. Die Erstprüfung muss als De-
tailprüfung (gemäss EN 60079-17) durchgeführt werden. Diese ist zu protokollieren. Die Protokolle 
und Prüfberichte sind Bestandteil der Anlagendokumentation. 

8.2.7 Oberirdische Ex-Anlagen 

Für diese Anlagen gelten die Massnahmen von ui Ex-Anlagen sinngemäss. 

8.3 Blitzschutzeinrichtungen und Überspannungsschutzmassnahmen 

Die Pflicht zur Erstellung einer Blitzschutzanlage richtet sich grundsätzlich nach Kapitel 2 „Gel-
tungsbereich (Blitzschutzpflicht) und Kontrollintervalle“ der Leitsätze über Blitzschutzanlagen. Für 
besondere Bauwerke wird die Erstellung einer Blitzschutzanlage im Projektpflichtenheft umschrie-
ben. 

Das Risiko von Überspannungsschäden ist durch eine EMV-konforme Leitungsführung und den 
Massnahmen des inneren Blitzschutzes gemäss den anerkannten Regeln der Technik auf ein Mi-
nimum zu begrenzen. Die zu treffenden Massnahmen im Zusammenhang mit universellen Verka-
belungen von Kommunikationsanlagen sind in der KBOB Empfehlungen „Universelle Kommunika-
tionsverkabelung (UKV)“ aufgeführt. 

Für spezielle Objekte und Installationen ist ein entsprechendes, ausgewogenes Schutzkonzept zu 
erstellen. 

In der Vorprojektphase ist durch den Elektroplaner in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich UNS 
abzuklären, ob eine Blitzschutzanlage vorzusehen ist. Ist eine solche notwendig, ist ein umfassen-
des Blitzschutzprojekt entsprechend den SEV-Leitsätzen über Blitzschutzanlagen auszuarbeiten. 
Das Blitzschutzprojekt muss sämtliche Massnahmen des äusseren und des inneren Blitzschutzes 
enthalten. Die zu treffenden Abklärungen sind in den SEV-Leitsätzen im Einzelnen aufgeführt. 

Die Überwachung der korrekten Ausführung der Blitzschutzanlage obliegt dem Elektroingenieur. 

Die gesetzliche Abnahmekontrolle erfolgt durch das gleiche Kontrollorgan, welches auch den Si-
cherheitsnachweis für die elektrischen Installationen gemäss NIV erstellt. 

Über die ausgeführte Blitzschutzanlage ist eine bereinigte Dokumentation zu erstellen. 

8.4 Massnahmen zur Vermeidung von Korrosionsschäden 

Den Korrosionsproblemen ist grösste Beachtung zu schenken. 

Muss ein Erder im Erdreich verlegt werden, ist der Wahl des geeigneten Erderwerkstoffes und den 
Abmessungen grösste Beachtung zu schenken. 

Metallische Leitungen müssen in einer homogenen, nicht aggressiven Bettung verlegt werden 
(kein Bauschutt, Papier oder Holz). Ausführung gemäss NIN 5.4.2.2. 

Für Gebäude im Einflussbereich von Geleiseanlagen und für erdverlegte Tankanlagen werden die 
notwendigen Massnahmen zur Verhinderung von Korrosionsschäden im Einvernehmen mit dem 
Bahneigentümer und dem ESTI durch den Auftraggeber festgelegt. 
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9 Spezifische Vorgaben Beleuchtung 

9.1 Allgemein 

Bei Minergie-Gebäuden sind die Anforderungen an die Beleuchtung durch den Standard festge-
legt. Die Einhaltung dieser Anforderungen wird auch bei Gebäuden angestrebt, die nicht dem Mi-
nergie-Standard entsprechen. 

Es sind mindestens die Grenzwerte der SIA 380/4 einzuhalten: 

3/4 1/4

Grenzwert Zielwert

MINERGIE

 

Vorzugsweise sind Leuchten einzusetzen, welche als „Minergie-Modul Leuchte“ zertifiziert sind. 

Anforderungen an eine MINERGIE®-Beleuchtung: 

Á helle Raumgestaltung  

Á Leuchtmittel der EU-Effizienzklasse A  

Á Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten  

Á optimale Leuchtenreflektoren mit hohem Anteil an direktem Licht  

Á Tageslichtsteuerung (in Räumen mit Tageslicht)  

Á Präsenzmelder (in Räumen ohne Tageslicht) 

Der Energiebedarf für die Beleuchtung kann mit dem Programm SIA 380/4 „Beleuchtung“ 
(www.energycodes.ch) berechnet werden. Dabei werden auch einfache Berechnungen über die 
Beleuchtungsqualität ausgewiesen. Die Berechnung mit diesem Programm wird für Objekte ver-
langt, bei denen die beleuchtete Fläche (auch ausserhalb der Energiebezugsfläche) mehr als 1000 
m2 beträgt. 

Es sind einheitliche Lichtsysteme einzusetzen. Diese sind so zu platzieren, dass die Zugänglichkeit 
gewährleistet ist. 

9.2 Entscheidungsgrundlagen 

Für die Beurteilung der Beleuchtungsprojekte sind folgende Unterlagen erforderlich: 

1. Projektpläne 

2. Nachweis SIA 380/4 

3. EDV-unterstützte Berechnungen, typische Räume (oder detaillierte Berechnung) 

4. Kosten-Nutzen-Analyse 

Bei wesentlichen Änderungen der Farbpalette und der Raumgestaltung ist die Beleuchtungsanaly-
se zu überprüfen und evtl. zu überarbeiten. 

Halogen-Niedervolt-Leuchten sind energie- und unterhaltsintensiv und daher zu vermeiden. 

http://www.energycodes.ch/
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9.3 Lichtregelung 

Es ist zu prüfen, ob eine automatische Lichtregelung (Präsenzmelder und/oder Tageslichtsteue-
rung) wirtschaftlich ist. Die Schaltgruppen sind so zu unterteilen, dass diese nach Tageslichtanteil, 
Arbeitsplätzen usw. abgeschaltet werden können. 

In Durchgangsbereichen und allgemeinen Räumen sind tageslichtabhängige Präsenzmelder ein-
zusetzen. In grossen Räumen (Hallen, Unterstände usw.) sind Durchgangsbeleuchtungen vorzu-
sehen. 

9.4 Sicherheitsbeleuchtung 

Falls gemäss armasuisse-Vorgaben Sicherheitsbeleuchtungen nötig sind, müssen diese grund-
sätzlich gemäss den schweizerischen Brandschutzvorschriften ausgeführt werden. 

Sicherheitsbeleuchtungen müssen ein sicheres Begehen von Räumen und Fluchtwegen ermögli-
chen und ein leichtes Auffinden der Ausgänge gewährleisten. 

In Abhängigkeit der Objektgrösse, der Vorschriften und sonstigen Vorgaben können Systeme mit 
Einzel- oder Zentralversorgung gewählt werden. 

Á Einzelanlagen müssen eine Überwachung haben. 

Á Zentrale Anlagen müssen in Gruppen aufgeteilt werden. Die Versorgungsleitungen müssen 
gemäss der KBOB Empfehlung „Einsatz von Elektrokabeln, Funktionserhalt und Brandverhal-
ten“ ausgeführt werden. 

9.5 Nachtbeleuchtung in Kasernen 

In Schlafräumen (z.B. für Truppen) sind Nachtbeleuchtungen vorzusehen. Der Schalter für die 
Nachtbeleuchtung sind 110 cm, diejenigen für die Raumbeleuchtung 160 cm ab Boden zu montie-
ren. 

9.6 Aussen- und Strassenbeleuchtung 

Bei der Aussen- und Strassenbeleuchtung ist neben den lichttechnischen Faktoren besonders der 
Energieverbrauch der verschiedenen Leuchten und Leuchtmittel zu berücksichtigen.  

Die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von LED als Leuchtmittel gegenüber Natriumhochdrucklampen 
ist bei neuen Strassenbeleuchtungen zu überprüfen. 
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10 Spezifische Vorgaben MSRL-Technik 

10.1 Allgemeines 

Detaillierte Vorgaben zur Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik (MSRL-Technik) sind in der tech-
nischen Vorgabe „TW MSRL“ dokumentiert. 

Die technischen Vorgaben „TW MSRL-Technik“ und die „TW Energiemessungen“ sind bei der Pla-
nung, Ausführung und Instandhaltung zwingend einzuhalten. Sie regeln alle Schnittstellen zu den: 

Á Fachbereichen HLKKSE 

Á Empfehlungen SIA (SIA 108) 

Á Richtlinien des SWKI (SWKI 2000-4) 

Á Sicherheitsanlagen 

10.2 Alarmübertragung 

Alarme, welche unmittelbar eine Massnahme erfordern, werden mit dem Alarmübertragungssys-
tem an die 24 h Alarmzentrale des VBS in Thun übermittelt. 

Bei unterirdischen und/oder klassifizierten Anlagen erfolgt die Alarmierung der externen Interventionsstellen 
(Polizei, Feuerwehr) über die Alarmzentrale des VBS (siehe auch tV Alarmmanagement im VBS). 

10.3 Konzepte 

Für Ausbildungs- und Betriebsbauten sowie ui-Anlagen werden im Rahmen des VEK (Ver- und 
Entsorgungskonzept) MSRL Konzepte erstellt. Der Facility Manager (FM) überprüft mit dem Kon-
zept-Team jährlich die Aktualität der Konzepte und ist für die Nachführung verantwortlich. Die 
MSRL Konzeptvorgaben sind in jedem Fall einzuhalten. 

10.4 Zusammenarbeit MSRL- Projekt- und -Konzeptplaner 

Es wird unterschieden zwischen MSRL-Konzeptplaner und MSRL-Projektplaner. Durch die jeweili-
gen MSRL-Planer werden nachfolgend beschriebene Leistungen erbracht. 

10.4.1 Leistungen MSRL-Projektplaner 

Der MSRL-Projektplaner erbringt nachfolgende Leistungen: 

Á Ausfüllen MSRL-Anschlussanmeldung, Weiterleitung an TGM Meiringen 

Á Vorprojekt, Bauprojekt, Ausschreibung 

Á Ausführungsplanung 

Á Inbetriebsetzung 

Á Betriebsoptimierung nach Bedarf 
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10.4.2 Leistungen MSRL-Konzeptplaner 

Der MSRL-Konzeptplaner erbringt nachfolgende Leistungen: 

Á Erstellen MSRL-Konzepte (SOLL und IST) 

Á Periodische Überprüfung und Aktualisierung MSRL-Konzepte 

Á Instruktion der MSRL-Projektplaner über armasuisse Weisungen und Konzeptvorgaben 

Á Durchführung von MSRL-Design-Reviews (Kontrolle auf Einhaltung der Vorgaben und Rah-
menbedingungen) 

Á Nachführung der MSRL-Konzepte (IST) und Datenbanken 

Á Abnahme und Fertigmeldung von MSRL-Projekten 

Die Beauftragung und Finanzierung dieser Leistungen erfolgt über das Baumanagement zu Lasten 
des laufenden Projektes. 

10.5 Instandhaltung 

Für MSRL Anlagen ist gemäss SLA Elementgruppen-Vorgaben eine Servicevereinbarung mit einer 
Drittfirma erforderlich. 

Die Verfügbarkeit in VBS Anlagen ist sehr unterschiedlich, so können einfache Anlagen bei spezi-
ellen Situationen wie z.B. dem WEF in Davos eine hohe Verfügbarkeit erfordern. 

Für die standardisierte Anfrage und Vereinbarung von „Leistungen für die Wartung, Instandhaltung 
und Störungsbehebung von MSRL- bzw. Gebäudeautomationssystemen in den Immobilien der 
armasuisse“ wurde ein Vorgabedokument erstellt. 

Dieses Dokument definiert die Leistungen in standardisierten Leistungsmodulen. Die zu beauftra-
genden Leistungsmodule sind für jede Leistungsvereinbarung entsprechend den Anforderungen 
und Rahmenbedingungen der jeweiligen MSRL-Systeme bzw. Wirtschaftseinheiten/Objekte spezi-
fisch zu definieren. 

Die Anfrage für die zu erbringenden Leistungen muss schon bei der Ausschreibung der MSRL-
Systeme erfolgen. Die Kosten sind bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen. Die Auftragsertei-
lung für „Wartung, Instandhaltung und Störungsbehebung“ erfolgt nach Projektabschluss mit dem 
Servicevertrag der KBOB. 

Weitere Details zu einzelnen Modulen, Paketen und dem Inspektionszyklus sind der Standard 
Leistungsvereinbarung zu entnehmen. 

10.6 Abnahmen 

Die Abnahmen sind gemäss den SWKI Richtlinien, der SIA 118/380, der „TW MSRL-Technik“ und 
den „Bedingungen fachtechnische Abnahme und Abnahme des Werkes“ durchzuführen. Dazu sind 
die entsprechenden Formulare zu verwenden. 
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11 Safety&Security 

11.1 Sicherheitsanlagen und Sicherheitsthemen 

Sicherheitsanlagen sind technische Einrichtungen, die dem Personenschutz, dem Sachwertschutz 
oder der Sicherstellung der Verfügbarkeit dienen. 

Für Sicherheitsanlagen in Objekten von armasuisse Immobilien gilt grundsätzlich, dass sie nur auf 
der Basis eines objekt- und nutzungsspezifisch erstellten Konzeptes (in der Regel beauftragt durch 
das Baumanagement), nach den aktuellen technischen Vorgaben und durch zertifizierte Fachun-
ternehmungen projektiert, realisiert, abgenommen und bewirtschaftet werden dürfen. 

Die Fachstelle Safety&Security der armasuisse Immobilien, Umwelt, Normen und Standards (UNS) 
ist Fach- und Bewilligungsstelle für den Brandschutz und für Zutrittskontrollsysteme im VBS wäh-
rend die IOS A Stab Fach- und Bewilligungsstelle für Belange der Security ist. 

Bei Unklarheiten in der Phase Projektierung, Realisierung oder Bewirtschaftung kann in jedem Fall 
die Fachstelle Safety&Security konsultiert werden. 

Nachstehend ist zu ausgewählten Sicherheitsanlagen aber auch zu Sicherheitsthemen fest-
gehalten, welche allgemeinen Grundlagen zu berücksichtigen und welche VBS-spezifischen Rege-
lungen dabei zu beachten sind. Diese Anforderungen sind in den Kapiteln 11.2 ff entweder in die-
sem Dokument festgehalten oder es wird auf separate Dokumente referenziert. Die untenstehende 
Tabelle gibt Auskunft, zu welchen Sicherheitsanlagen und Sicherheitsthemen dieses Kapitel „Sa-
fety&Security“ Anforderungen festhält bzw. referenziert. 

 

Kapitel Im Kapitel 11 beschriebene Sicher-
heits-anlagen und Sicherheitsthemen 

Anforderungen in 
diesem Dokument 

1)
 

Anforderungen in 
separaten Dokumenten 

11.2 Brandschutzdokumentation - ZIP Brandschutzdokumentation 

11.3 Brandmeldeanlagen (BMA) P - 

11.4 Automatische Löschanlagen P - 

11.4.1 Sprinkleranlagen P - 

11.4.2 Inertgas-Löschanlagen P - 

11.4.3 SOMA Halonlöschanlage - tV SoMa Halonlöschanlagen 

11.4.4 CO2-Löschleitungen - CO2-Löschleitungen in Infra-
struktur der Armee 

11.5 Löschgeräte - P
2)

 

11.6 Wertschutz- und Einbruchmeldeanlage (EMA) P - 

11.7 Videoüberwachung CCTV - P
2)

 

11.8 Zutrittskontrollsysteme im VBS (ZUKO) - P
2)

 

11.9 Alarmmanagement im VBS - P
2)

 

11.10 Evakuierungsanlagen P - 

11.11 Arbeitsbewilligung für Munitionsanlagen - Gesuch um Arbeitsbewilligung in 
Munitionsanlagen 

11.12 Kontrollen und Abnahmen P - 
1)

  Diese Kapitel geben Auskunft über die zu berücksichtigenden allgemeinen Grundlagen und die 
Regelungen, welche das VBS spezifisch vorgibt. 

2)  Diese tV ist aktuell in Überarbeitung oder wird neu erstellt. 

Es gibt weitere Sicherheitsanlagen (z.B. Sauerstoffreduktionsanlagen), die in diesem Kapitel nicht 
behandelt werden, da aktuell keine Vorgaben seitens VBS vorliegen. Für diese Sicherheitsanlagen 
gelten die zivilen Vorgaben. 
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11.2 Brandschutzdokumentation 

Die Brandschutzdokumentation beinhaltet die Checkliste Bauwerksicherheit Brandschutz mit allen 
dazugehörenden Vorlagen. Sie ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse Immo-
bilien. Sie vereinheitlicht mit verschiedenen Hilfsmitteln die Abläufe und die Dokumentation im Zu-
sammenhang mit dem Brandschutz bei Um- und Neubauten der Objekte von armasuisse Immobi-
lien. Die Brandschutzdokumentation ist bei allen Projekten anzuwenden. 

Die ZIP Brandschutzdokumentation (DOK-ID 90004) enthält: 

Á Bauwerkssicherheit Brandschutz (DOK-ID 30278) 

Á Festlegung der Bauwerksklasse (DOK-ID 35875) 

Á Dokumentation der nicht berücksichtigten Brandschutzmassnahmen (DOK-ID 35876) 

Á Brandschutzkonzept (DOK-ID 35877) 

11.3 Brandmeldeanlagen (BMA) 

Zielsetzung und Abgrenzung 

Eine BMA hat den Zweck der Branderkennung, Brandmeldung und Auslösung von Interventions-
massnahmen.  

Grundlagen 

Á VKF, Vorschriften für Brandmeldeanlagen der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  

Á SES, Technische Richtlinie Brandmeldeanlagen, Verband Schweizerischer Errichter von Si-
cherheitsanlagen. 

Regelungen 

Bedürfnis für die Installation 

Eine Brandmeldeanlage wird installiert, um den Personenschutz, den Sachwertschutz sowie die 
Gewährleistung des Betriebs zu unterstützen.  

In folgenden Objekten sind Vollschutz BMA einzubauen: 

Á Objekte mit erhöhten Anforderungen an die Verfügbarkeit  

Á Objekte mit grossem Spektakelwert 

Á Objekte mit hohen Sachwerten 

Á Objekte mit zwei Geschossen und mehr als 50 Betten bzw. mit drei oder mehr Geschossen 
und mehr als 30 Betten 

Á Unterirdische Anlagen mit Personenbelegung (> 30 Betten). 

In folgenden Objekten ist mindestens eine Teilüberwachung einzubauen: 

Á Ausbildungsbauten 

Á Objekte mit Räumen mit grosser Personenbelegung (>50 Personen). 

 

Das vom Baumanagement erstellte und von der Fachstelle Safety&Security bewilligte Brand-
schutzkonzept hält fest, in welchem Umfang eine Brandmeldeanlage eingebaut wird. Dabei wer-
den die Grundlagen projektspezifisch mit allen projektbeteiligten Partnern – Eigentümervertreter 
armasuisse Immobilien (Fachstelle Safety&Security), IOS A Stab (nur für Sachwertschutz), Nutzer, 
Betreiber und den Interventionskräften – besprochen und berücksichtigt. 
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Projektierung 

Als Grundlage zur Projektierung dient neben den gültigen Vorschriften, Richtlinien und den be-
hördlichen Auflagenauch ein Brandschutzkonzept gemäss Kapitel „Brandschutzdokumentation“. 

Projekte von Brandmeldeanlagen (z.B. Neuanlagen, Erweiterungen und wesentliche Änderungen) 
sind vor Ausführungsbeginn durch den Ersteller der Brandmeldeanlage der zuständigen Stelle 
(armasuisse Fachbereich UNS bei rein militärischer Nutzung bzw. kantonaler Behörde bei ziviler 
Mitbenutzung) zur Kontrolle des Überwachungsumfangs einzureichen. 

Das Projektteam ist verantwortlich für die Erstellung resp. Ergänzung der Feuerwehrgrundrissplä-
ne und deren korrekte Ablage / Aufbewahrung im Planfach des Feuerwehr-
Fernmeldesignalisationstableaus. 

Alarmierung 

Die Alarmweiterleitung muss gemäss Kapitel 11.9 bzw. der tV Alarmmanagement im VBS erfolgen. 

Es sind entsprechende Interventionskonzepte, Interventionstexte und die Notfallorganisation durch 
den Nutzer in Zusammenarbeit mit der zuständigen Alarmzentrale und dem Betreiber zu erstellen. 

Inbetriebsetzung, Kontrolle und Abnahme 

Brandmeldeanlagen werden nach Vorliegen eines Installationsattests einer Abnahmeprüfung un-
terzogen (siehe auch Prüfprotokolle Brandmeldeanlage DOK-ID 35982). 

Eine Prüfung erfolgt auch bei wesentliche Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen. 

Die allgemeinen Vorgaben für die Inbetriebsetzung, die Kontrolle sowie den integrierten Test und 
die Abnahme sind im Kapitel 11.12 „Kontrollen und Abnahmen“ festgehalten. 

Instandhaltung 

Die Instandhaltungsanweisung muss in der Anlagendokumentation festgehalten sein. Die Instand-
haltung liegt in der Verantwortung des Eigentümers, welcher die Leistung mittels Service Level 
Agreement (SLA) an den Betreiber delegiert. Dieser beauftragt seinerseits den Ersteller der 
Brandmeldeanlage mittels Unterhalts- oder Serviceverträgen. 

Instruktion und Schulung 

Der Betreiber muss durch den Ersteller der Brandmeldeanlage betreffend Betrieb, Instandhaltung 
und Funktion der Anlage instruiert werden. 

Die Anlage wird in der Notfallorganisation des Nutzers verankert. Der Nutzer ist zu schulen. 
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11.4 Automatische Löschanlagen 

Stationäre Löschanlagen sind ständig betriebsbereit und bestehen aus einem Löschmittelvorrat 
und einem Rohrleitungssystem mit geeigneten Aufgabevorrichtungen (z.B. Sprinkler, Löschdüse), 
über die im Brandfall das Löschmittel ausgetragen wird. Löschanlagen können automatisch oder 
manuell ausgelöst werden. Dieses Kapitel widmet sich ausschliesslich den automatischen Lösch-
anlagen. Diese können indirekt z.B. durch Rauch- oder Wärmemeldeanlagen oder direkt durch 
mechanische Branderkennungs- und Auslöseelemente (Glasfass, Schmelzlot etc.) ausgelöst wer-
den. Sie sollen einen Brand löschen oder ihn so lange eindämmen, bis die Feuerwehr eintrifft, um 
ihn zu löschen. 

Es gibt verschiedene Typen von Löschanlagen, die fallweise zum Einsatz kommen. Löschanlagen 
sind in ein Brandschutzkonzept zu integrieren (siehe Kapitel 11.2 „Brandschutzdokumentation“). 
Einige Anlagen sind nachstehend aufgelistet. Die Liste enthält auch Querverweise auf die entspre-
chenden Vorgaben von armasuisse Immobilien, Fachstelle Safety&Security. Die Liste ist nicht ab-
schliessend. 

 

Wasserlöschanlagen 

Art der Anlage  Vorgaben armasuisse UNS 

Sprinkleranlagen   

 Sprinkler-Nassanlagen Kap. 11.4.1 

 Sprinkler-Trockenanlagen Kap. 11.4.1 

 Vorgesteuerte Sprinkleranlagen Kap. 11.4.1 

Sprühwasserlöschanlagen   

Wassernebel-Löschanlagen   

 Hochdruck-Wassernebel-Löschanlagen  

 Niederdruck- Wassernebel-Löschanlagen  

Schaum-Löschanlagen   

Gaslöschanlagen 

Art der Anlage  Vorgaben armasuisse UNS 

Inertgas-Löschanlagen   

 Argon-Löschanlagen Kap. 11.4.2 

 Stickstoff-Löschanlagen Kap. 11.4.2 

 Inertgas-Löschanlagen mit Gasgemischen 
(Inergen, Argonite) 

Kap. 11.4.2 

Chemische Löschanlagen   

 SoMa Halonlöschanlagen Kap. 11.4.3 

 FM 200, Novec 1230  

Kohlendioxid-Löschanlage  Kap. 11.4.4 

Weitere Löschanlagen 

Art der Anlage  Vorgaben armasuisse UNS 

Pulver-Löschanlagen   
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11.4.1 Sprinkleranlagen  

Zielsetzung und Abgrenzung 

Eine Sprinkleranlage ist eine ortsfeste Löschanlage, in der Wasser als Löschmittel eingesetzt wird. 
Sprinkleranlagen sollen verhindern, dass sich ein ausgebrochenes Feuer zum Grossbrand entwi-
ckeln kann. 

Grundlagen 

Á VKF, Brandschutzrichtlinie 19.03, Sprinkleranlagen 

Á SES, Technische Richtlinie, Sprinkleranlagen, Planung, Einbau, Betrieb 

Á CEA, Stationäre Löschanlagen, 4008 

Á NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems. 

Regelungen  

Bedürfnis für die Installation 

Eine Sprinkleranlage ist keine Standardanwendung und wird insbesondere zum Personenschutz, 
aber auch zum Schutz von erheblichen Sachwerten und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit ein-
gesetzt. Die Notwendigkeit ist teilweise in den Grundlagen festgehalten. Das Bedürfnis einer 
Sprinkleranlage ergibt sich in der Regel aus dem entsprechenden ISK, welches die IOS unter Be-
rücksichtigung der Anliegen des Nutzer und des Operativen Mieters erarbeitet. 

Das von der Fachstelle Safety&Security bewilligte Brandschutzkonzept hält fest, in welchem Um-
fang eine Sprinkleranlage eingebaut wird. 

Projektierung 

Die Verifizierung des Bedürfnisses, erfolgt über ein Brandschutzkonzept. Darin wird nachgewie-
sen, ob die Sprinkleranlage mit Blick auf die weiteren Brandschutzmassnahmen die geeignete 
Massnahme ist, um die entsprechenden Schutzziele zu erreichen. Die Erarbeitung des Brand-
schutzkonzepts richtet sich nach den Grundsätzen des Kapitels „Brandschutzdokumentation“. 

Die Projektierung muss unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben erfolgen (siehe Grundla-
gen). Ein ausgewiesener Fachplaner muss beigezogen werden. 

Alarmierung 

Die Alarmweiterleitung muss gemäss Kapitel 11.9 der tV Alarmmanagement im VBS erfolgen. 

Es sind entsprechende Interventionskonzepte, Interventionstexte und die Notfallorganisation in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Alarmzentrale und dem Nutzer/Betreiber zu erstellen. 

Inbetriebsetzung, Kontrolle und Abnahme 

Sprinkleranlagen werden nach Vorliegen eines Installationsattests einer Abnahmeprüfung unterzo-
gen. Dies gilt auch für wesentliche Erweiterungen und Änderungen bestehender Anlagen. 

Die allgemeinen Vorgaben für die Inbetriebsetzung, die Kontrolle sowie den integrierten Test und 
die Abnahme sind im Kapitel „Kontrollen und Abnahmen“ festgehalten. 

Instandhaltung 

Die Instandhaltung ist teilweise in den Grundlagen festgehalten. Sie liegt in der Verantwortung des 
Eigentümers, welcher die Leistung mittels SLA an den Betreiber delegiert. Dieser beauftragt sei-
nerseits den Systemlieferanten mittels Unterhalts- oder Serviceverträgen. 

Instruktion und Schulung 

Der Betreiber muss durch den Systemlieferanten betreffend Betrieb, Instandhaltung sowie im Er-
eignisfall betreffend Funktion der Anlage instruiert werden. 

Die Anlage wird in der Notfallorganisation verankert. Der Nutzer wird geschult. 
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11.4.2 Inertgas-Löschanlagen (ohne CO2) 

Zielsetzung und Abgrenzung 

Eine Inertgas-Löschanlage ist eine ortsfeste Löschanlage, in der reine Inertgase (Argon, Stickstoff 
etc.) bzw. Gemische daraus (Inergen oder Argonite) als Löschmittel eingesetzt werden. Inertgas-
Löschanlagen sollen verhindern, dass ein ausgebrochenes Feuer sich zum Grossbrand entwickeln 
kann, indem vom Brandherd der Sauerstoff verdrängt wird. 

Grundlagen 

Á VKF, Brandschutzrichtlinie 18.03, Löscheinrichtungen 

Á CEA, Stationäre Löschanlagen, 4008 

Regelungen 

Bedürfnis für die Installation 

Eine Inertgas-Löschanlage ist keine Standardanwendung und wird vor allem zum Schutz von er-
heblichen Sachwerten und zur Sicherstellung der Verfügbarkeit eingesetzt, insbesondere dann, 
wenn Wasserlöschanlagen nicht geeignet sind. Die Notwendigkeit ist teilweise in den obigen 
Grundlagen festgehalten. Das Bedürfnis einer Inertgas-Löschanlage ergibt sich in der Regel aus 
dem entsprechenden Integralen Schutzkonzept (ISK), welches die IOS unter Berücksichtigung der 
Anliegen des Nutzer und des Operativen Mieters erarbeitet. 

Projektierung 

Die Verifizierung des Bedürfnisses erfolgt über ein Brandschutzkonzept. Darin wird nach-
gewiesen, ob die Inertgas-Löschanlage mit Blick auf die weiteren Brandschutzmassnahmen die 
geeignete Massnahme ist, um die entsprechenden Schutzziele zu erreichen. Die Erarbeitung des 
Brandschutzkonzepts richtet sich nach den Grundsätzen des Kapitels „Brandschutzdokumentati-
on“. 

Die Projektierung muss unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben erfolgen (siehe Grundla-
gen). Ein ausgewiesener Fachplaner muss beigezogen werden. 

Alarmierung 

Die Alarmweiterleitung muss gemäss Kapitel 11.9 bzw. der tV Alarmmanagement im VBS erfolgen. 

Es sind entsprechende Interventionskonzepte, Interventionstexte und die Notfallorganisation in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Alarmzentrale und dem Nutzer/Betreiber zu erstellen. 

Inbetriebsetzung, Kontrolle und Abnahme 

Die Vorgaben für die Inbetriebsetzung, die Kontrolle sowie den integrierten Test und die Abnahme 
sind im Kapitel „Kontrollen und Abnahmen“ festgehalten. 

Instandhaltung 

Die Instandhaltung ist teilweise in den Grundlagen festgehalten. Sie liegt in der Verantwortung des 
Eigentümers, welcher die Leistung mittels SLA an den Betreiber delegiert. Dieser beauftragt sei-
nerseits den Systemlieferanten mittels Unterhalts- oder Serviceverträgen. 

Instruktion und Schulung 

Der Betreiber muss durch den Systemlieferanten betreffend Betrieb, Instandhaltung sowie im Er-
eignisfall betreffend Funktion und Konsequenzen der Anlage instruiert werden. 

Die Konsequenzen werden in der Notfallorganisation verankert. Der Nutzer muss entsprechend 
geschult werden. 
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11.4.3 SoMa Halonlöschanlagen  

Die tV SoMa Halonlöschanlagen ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse Im-
mobilien. Sie regelt den Ablauf und die Zuständigkeiten nach einer Halon-Auslösung und im Falle 
eines Rückbaus der Halonlöschanlage. Die tV beschränkt sich auf die entsprechenden Sofortmas-
snahmen. Sie gibt weiter keine Auskunft über die Halonlöschanlagen (Unterhalt etc.) selbst. 

Á tV SoMa Halonlöschanlagen (DOK-ID70106) 

11.4.4 CO2-Löschleitungen in Infrastruktur der Armee  

Die tV CO2-Löschleitungen in Infrastruktur der Armee ist eine eigenständige technische Vorgabe 
von armasuisse Immobilien. Sie regelt den Einbau und die Instandhaltung von CO2-
Löschleitungen sowie die Durchführung von Druckproben. Die tV beschränkt sich auf die Leitun-
gen in Munitions- und Materialanlagen der baulichen Infrastruktur der Armee. Sie ist sinngemäss 
anzuwenden im Zusammenhang mit CO2-Löschleitungen in anderen Objekttypen des VBS. Sie 
gibt weiter keine Auskunft über die CO2-Löschanlagen selbst. 

Á tV CO2-Löschleitungen in Infrastruktur der Armee (DOK-ID 70138)  

11.5 Löschgeräte 

Die tV „Löschgeräte“ ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse Immobilien. Sie 
beschreibt die technischen Anforderungen an Löschgeräten (Wasserlöschposten, fahrbare Lö-
scher und Handfeuerlöscher). Sie regelt den Bedarf, die erforderliche Anzahl, die Positionierung, 
die Beschaffung der Geräte und den Unterhalt. 
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11.6 Wertschutz- und Einbruchmeldeanlagen 

Zielsetzung und Abgrenzung 

Eine Wertschutz- und Einbruchmeldeanlage bezweckt die Erfassung von Einbruchsversuchen, 
Einbrüchen und Überfällen sowie die Auslösung von Interventionsmassnahmen. 

Grundlagen 

Á SVV, Richtlinien für Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (EMA) des Schweizerischen Versi-
cherungsverbandes (Teil l-lV) 

Á BAKOM, Vorschriften/-Richtlinien/-Empfehlungen 

Á SES, Technische Richtlinie 

Regelungen 

Bedürfnis für die Installation 

Eine Wertschutz- und Einbruchmeldeanlage wird installiert, um den Sachwertschutz sowie die 
Gewährleistung des Betriebs zu unterstützen. 

Ob und in welchem Umfang eine Wertschutz- und Einbruchmeldeanlage eingebaut wird, ergibt 
sich in der Regel aus dem entsprechenden ISK, welches die IOS unter Berücksichtigung der An-
liegen des Nutzers und des Operativen Mieters erarbeitet. 

Projektierung 

Als Grundlage zur Projektierung gilt neben den gültigen Vorschriften und Richtlinien ein Security-
Konzept bzw. im Minimum ein Einbruchmelde- und Wertschutzanlagenkonzept mit den entspre-
chenden Installationsplänen. Die Dokumente müssen in jedem Fall durch die IOS freigegeben 
werden. 

Alarmierung 

Die Alarmweiterleitung muss gemäss Kapitel 11.9 bzw. der tV Alarmmanagement im VBS erfolgen. 

Es sind entsprechende Interventionskonzepte, Interventionstexte und die Notfallorganisation in 
Zusammenarbeit mit der zuständigen Alarmzentrale und dem Nutzer/Betreiber zu erstellen. 

Inbetriebsetzung, Kontrolle und Abnahme 

Die Vorgaben für die Inbetriebsetzung, die Kontrolle sowie den integrierten Test und die Abnahme 
sind im Kapitel „Kontrollen und Abnahmen“ festgehalten. 

Instandhaltung 

Die Instandhaltung ist teilweise in den Grundlagen festgehalten. Sie liegt in der Verantwortung des 
Eigentümers, welcher die Leistung mittels SLA an den Betreiber delegiert. Dieser beauftragt sei-
nerseits den Systemlieferanten mittels Unterhalts- oder Serviceverträgen. 

Instruktion und Schulung 

Der Betreiber muss durch den Systemlieferanten betreffend Betrieb, Instandhaltung sowie im Er-
eignisfall betreffend Funktion der Anlage instruiert werden. 

Die Anlage wird in der Notfallorganisation verankert. Der Nutzer wird geschult. 
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11.7 Videoüberwachung, CCTV 

Die tV „Videoüberwachung, CCTV“ ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse 
Immobilien. Sie beschreibt die technischen Anforderungen an eine Videoüberwachung, CCTV. 

Videoüberwachungsanlagen sind entsprechend dem nutzungsspezifisch erstellten Konzept zu 
planen. Die Erfassung der Bedürfnisse und die Konzeption / Ausführungsplanung erfolgt nach den 
Vorgaben in der tV CCTV Videoüberwachung). 

Á tV Videoüberwachung CCTV 

11.8 Zutrittskontrolle (ZUKO) 

Die tV „Zutrittskontrolle, ZUKO“ ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse Immo-
bilien. Sie beschreibt die Prozesse zur Auslegung sowie die technischen Anforderungen an eine 
Zutrittskontrolle. 

Zutrittskontrollanlagen in neuen sowie bestehenden Objekten müssen zwingend vor der Projektie-
rung mit der Fachstelle Safety&Security von armasuisse Immobilien UNS abgesprochen werden! 

Unterstützung in der Bedürfnisformulierung, Auslegung und Projektierung bietet der Fachberater 
ZUKO der armasuisse Immobilien UNS. In der Projektierungs- und Realisierungsphase werden die 
Projekte zusätzlich durch Fachplaner ZUKO unterstützt. 

Á tV Zutrittskontrolle (in Erarbeitung) 

11.9 Alarmmanagement im VBS 

Die tV Alarmmanagement im VBS ist eine eigenständige technische Vorgabe von armasuisse Im-
mobilien. Sie beschreibt die konzeptionellen sowie technischen Anforderungen für die Alarmüber-
mittlung im VBS. 

Á tV Alarmmanagement im VBS (DOK-ID in Bearbeitung) 

11.10 Evakuierungsanlagen 

Zielsetzung und Abgrenzung 

Eine Evakuierungsanlage ist ein elektroakustisches Notfallwarnsystem, welches die Personen in 
einem Gefahrenbereich durch Lautsprecherdurchsagen warnt und informiert. 

Grundlagen 

Á Norm EN 60849 

Á Norm EN 54-16 

Á KBOB Empfehlung Einsatz von Elektrokabeln, Funktionserhalt und Brandverhalten. 

Regelungen 

Bedürfnis für die Installation 

Die Anlage hat die zurzeit geltenden behördlichen Auflagen und Vorschriften zu erfüllen. Sie hat 
zudem im Bezug auf Technik, Zuverlässigkeit, geringer Störungsanfälligkeit und Betreiber-
Freundlichkeit dem Qualitätsbegriff einer modernen, zeitgerechten Anlage zu entsprechen. 

Ob und in welchem Umfang eine Evakuierungsanlage eingebaut wird, ist projektspezifisch mit al-
len projektbeteiligten Partnern (Eigentümervertreter, Fachstelle Safety&Security, Nutzer, Betreiber 
und den Interventionskräften) abzusprechen. 

In der Regel werden Evakuierungsanlagen in komplexen unterirdischen Anlagen mit Personenbe-
legung und in Objekten mit grossen Menschenansammlungen eingebaut. 

Projektierung 
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Evakuierungsanlagen (Sprachalarmanlagen) sind gemäss der Norm EN 60849 zu erstellen. Das 
bedeutet, dass sich das System auf dem gesamten Tonsignalweg von der Mikrofon Kapsel über 
die Systemkomponenten wie Verstärker usw. bis zur Installation und den einzelnen Lautsprechern 
selbst überwachen muss. 

Für Evakuierungsanlagen sind Kabelanlagen gemäss der KBOB Empfehlung „Einsatz von Elektro-
kabeln, Funktionserhalt und Brandverhalten" zu erstellen. 

Automatische Sprachtexte sind in Zusammenarbeit mit den Vertretern der Notfallorganisation zu 
definieren und müssen den örtlichen Begebenheiten Rechnung tragen. Die Texte müssen in den 
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch allgemein gut verständlich gesprochen wer-
den. 

Inbetriebsetzung, Kontrolle und Abnahme 

Die Vorgaben für die Inbetriebsetzung, die Kontrolle sowie den integrierten Test und die Abnahme 
sind im Kapitel „Kontrollen und Abnahmen“ festgehalten. 

Instandhaltung 

Die Instandhaltung ist teilweise in den Grundlagen festgehalten. Sie liegt in der Verantwortung des 
Eigentümers, welcher die Leistung mittels SLA an den Betreiber delegiert. Dieser beauftragt sei-
nerseits den Systemlieferanten mittels Unterhalts- oder Serviceverträgen. 

Instruktion und Schulung 

Der Betreiber muss durch den Systemlieferanten betreffend Betrieb, Instandhaltung sowie im Er-
eignisfall betreffend Funktion der Anlage instruiert werden. 

Die Anlage wird in der Notfallorganisation verankert. Der Nutzer wird geschult. 

11.11 Arbeitsbewilligung für Munitionsanlagen 

Bei Projekten in Munitionsanlagen muss frühzeitig (mind. 3 Monate) vor Arbeitsbeginn ein Gesuch 
auf dem dafür vorgesehenen Formular bei der IOS in Bern eingereicht werden. Dieses ist durch 
den beauftragten Ingenieur, Architekten auszufüllen. 

Á FO „Gesuch um Arbeitsbewilligung in Munitionsanlagen“ (DOK-ID 35301) 

11.12 Kontrollen und Abnahmen von Sicherheitsanlagen 

Zielsetzung und Abgrenzung 

Dieses Kapitel gibt Auskunft über die zu berücksichtigenden allgemeinen Grundlagen und die Re-
gelungen, welche das VBS spezifisch vorgibt. 

Ist der Bedarf von Sicherheitsanlagen entsprechend ausgewiesen, müssen diese durch zertifizierte 
Spezialisten projektiert und installiert werden. Bis zur Abnahme trägt der Unternehmer das Risiko 
für die Beschädigung der Sicherheitsanlage. Mit der Abnahme geht das Werk in die Obhut des 
Bauherrn über, der fortan die Verantwortung trägt; ausserdem beginnen sowohl die Garantie- als 
auch die Verjährungsfrist zu laufen. Die Wirkungen der Abnahme sind somit erheblich. 

armasuisse Immobilien will die Abnahmen mit Kontrollen zertifizierter Dritter ergänzen. 

Grundlagen 

Á OR Art. 367 ff 

Á SIA 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten 

Á SIA 118/380, Allgemeine Bedingungen für Gebäudetechnik 

Á VKF 20-03 

Á VKF 117-03. 
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Regelungen 

Nachstehende Übersicht zeigt die verschiedenen Arbeiten und Abhängigkeiten im Zusammenhang 
mit den Kontrollen und Abnahmen. Wo gesetzlich vorgeschrieben, müssen die Konzepte (z.B. 
Brandmeldeanlagen, Sprinkleranlagen) durch die zuständigen, zertifizierten Stellen genehmigt 
bzw. weitere Kontrollen und Atteste (z.B. Installationsattest bei Brandmeldeanlagen und Sprinkler-
anlagen) vorgenommen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbetriebsetzung 

Die Inbetriebsetzung liegt in der Verantwortung der Unternehmer und Lieferanten. Darin einge-
schlossen sind die Qualität der Kontrollen und die Sicherstellung eines ausreichenden Zeitrah-
mens. Was bei der Inbetriebsetzung nicht kontrolliert wurde, kommt auf die Mängelliste. 

Kontrolle vor Abnahme 

Eine Kontrolle vor der Abnahme ist insbesondere angezeigt bei vernetzten Anlagen mit vielen Ab-
hängigkeiten. Insbesondere bei nachfolgenden Anlagen sind immer Kontrollen vor der Abnahme 
vorzunehmen. 

Á automatischen Löschanlagen 

Á Alarmanlagen 

Á Brandmeldeanlagen 

Á Evakuierungsanlagen 

Á Videoanlagen, CCTV 

Á Wertschutz- und Einbruchmeldeanlagen (EMA). 

Die Kontrolle erfolgt durch den Fachplaner (Ausnahme: Brandmeldeanlagen und automatischen 
Löschanlagen mit einem im jeweiligen Standortkanton zertifizierten Fachplaner). Er hat gegenüber 
dem Bauherrn eine Treuhandfunktion. Der Betreiber nimmt an der Kontrolle teil. 

Integrierte / Integrale Tests 

Bei Bauvorhaben mit starker Vernetzung der Haustechniksysteme, d.h. mit funktionsübergreifen-
den Systemen wie BMA und Lüftung etc. sind übergeordnete Abnahmen bzw. integrierte (SIA) / 
integrale (VKF) Tests angezeigt. Dabei sind alle möglichen Betriebszustände (inkl. Stromzufuhr, 
Notstrom etc.) zu berücksichtigen. Der integrierte / integrale Test ist durch den Fachplaner zu lei-
ten. Der Aufwand des Fachplaners und des Unternehmers für die integrierten / integralen Tests 
muss im Werkvertrag formuliert sein. 

Abnahme von Sicherheitsanlagen 

Mit der Abnahme wird die Übereinstimmung der installierten Systeme mit dem Vertrag und den 
Projektdokumenten geprüft. Die Abnahme von Sicherheitsanlagen erfolgt durch den installierenden 
Unternehmer, den Bauleiter, den Fachingenieur und den Eigentümervertreter gemäss den Grund-
lagen. Die Abnahme wird protokolliert. Die Protokollvorlage von armasuisse Immobilien ist diesbe-
züglich zu verwenden. Die Abnahmeprotokolle müssen in die Bauwerksakten einfliessen. 

Bei vernetzten Anlagen mit  
vielen Abhängigkeiten  

Bei Funktionsübergreifenden Systemen 

Kontrollen und Abnahmen  

Abnahme 

Kontrolle vor Abnahme  

Integrierte Tests 

Inbetriebsetzung 
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12 Spezifische Vorgaben Kommunikation 

12.1 Telefonie 

Ausführung von Kabelanlagen und Installationen erfolgen gemäss den Richtlinien für die Installati-
on von Telekommunikationsanlagen (RIT) des VSEI. Weitere Angaben sind im Projektpflichtenheft 
festgehalten. 

Die Realisierung der Telefonverkabelung gemeinsam mit der EDV-Verkabelung ist zwingend zu 
Prüfen. Generell ist für die Telefonie der Einsatz von Steckdosen und Steckern des Typs RJ 45 
anzustreben. 

12.2 Universelle Kommunikationsverkabelung 

Die Ausführung von UKV-Installationen erfolgt gemäss folgenden Empfehlungen: 

 

Abbildung 1: Hierarchische Einbettung der spartenbezogenen Ausführungsvorgaben 

Technisch gesehen beschreiben diese Empfehlungen folgende Lösung: 

Á Universelle Kommunikationsverkabelung mit Sternstruktur gemäss SN EN 50173-1 

Á Backbone-Verkabelung mit Glasfaserkabeln (Singlemode und Multimode) sowie 

Á Stammverkabelung für die klassische Telefonie 

Á ST-Stecksystem für Multimodefasern, E2000-Stecksystem für Singlemodefasern 

Á Tertiärverkabelung mit S/FTP-Kupferkabel der Kategorie 7 

Á Stecksysteme und Patchkabel der Kategorie 6, geschirmt 

Im Detail beschrieben werden zudem Erdung und Überspannungsschutz, Installationstechnik, 
Qualitätsanforderungen und Qualitätssicherung im Projektablauf sowie Aufbau und Inhalt der Do-
kumentation. 

Gegenstand sind alle baurelevanten Massnahmen und Projekte für UKV-Anlagen innerhalb des 
Geltungsbereichs. Nicht Gegenstand sind alle Aktivkomponenten des Netzes. 

12.2.1 Abnahmen von UKV-Installationen 

Die Abnahmen sind gemäss SIA 118/380, der „TW Universelle Kommunikationsverkabelung VBS 
(UKV)“ und der Checkliste „Abnahme UKV“ durchzuführen. 
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13 Ergänzende Dokumente 

13.1 Fachbezogene Beilagen zu Heizungs-, Lüftungs-, Klima-, Kälte-, Sanitär-, Elektro-Submissionen (HLKKSE) 

Die folgenden Dokumente sind die fachtechnischen Beilagen zur Haustechnik, die Bestandteil einer Submission sind. Planerbeilagen, die diesen 
widersprechen oder eine Wiederholung darstellen, dürfen nicht in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt werden. In Ausschreibungen von Ge-
neral- und Totalunternehmern sind die Dokumente sinngemäss anzupassen bzw. zu ergänzen. Sie können als ZIP-File „Haustechnik (Übersicht 
Dokumente)“ (DOK-ID 70132) unter http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/Vorgaben/2_0_Themen/gebaeude.html herunterge-
laden werden. 

 

 

heruntergeladen werden. 

 

 

 

  

 

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/Vorgaben/2_0_Themen/gebaeude.html
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13.2 Dokumente VBS 

DOK-ID 
 
 

Typ 
 
 

 

Bezeichnung 
 
Die meisten Dokumente können auf dem Internet unter 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 
bzw. in einem der Unterverzeichnisse bezogen werden. 
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  Dokumente Generalsekretariat VBS (GS)            

  Á Energiekonzept VBS 2020 

Á Weisung über den effizienten Energieeinsatz bei Immobilien des VBS 
X X X X X X X X X X X 

  Dokumente armasuisse            

30132 CL Umwelt Projekt Management Immobilien „Umweltcheckliste“ (regelt die Umweltrelevanz in Projekten)             

30287 CL Wegleitung zur Checkliste Energiekonzept X X X X X X X X X   

35879 CL Energiekonzept X X X X X X X X X   

70144 tV Beurteilung von Energiesystemen und Energiesparmassnahmen; Einführung/Programmbeschreibung und 
standardisierte Nutzungszeiten von Gebäuden/Bauteilen 

X  X X X X X X X   

35844 tV Beurteilung von Energiesystemen X  X X X X X X X   

35845 tV Beurteilung von Energiesparmassnahmen X  X X X X X X X   

20372 AA Beantragung von Beiträgen aus den Förderprogrammen Energie X X X X X X X X    

 CL Solaranlagen X X X   X X     

70133 tV Energie-Messungen X  X X X X X  X   

70135 tV MSRL-Technik mit Anhängen: 70176 Datenpunktkonzept, 70177 Kennzeichnungssystem,  
70178 Bedienung Signalisierung, 70179 Überspannungsschutz, 70180 Alarmierung,  
70181 Kommunikation, 70182 Dokumentation, 70183 Anlagenzustände, 70184 Wartung Instandhaltung 

  X X X X X X X  X 

 tV Alarmmanagement im VBS   X X X X X  X X X 

 tV Zutrittskontrolle im VBS  X     X  X X X 

 tV Videoüberwachung (CCTV)       X X X X X 

70134 tV Universelle Kommunikationsverkabelung (UKV)       X  X X X 

70164 tV Fernauslesung / Fernwartung für Militärische Anlagen         X  X 

 tV Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen in Objekten des VBS  X        X  

70093 tV Verteileranlagen Drahtfarben der Überführungen       X  X X X 

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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DOK-ID 
 
 

Typ 
 
 

 

Bezeichnung 
 
Die meisten Dokumente können auf dem Internet unter 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 
bzw. in einem der Unterverzeichnisse bezogen werden. 
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70024 tV Beschilderung   X X X X X   X  

70140 tV SIKO Teil 1: Sicherheitskonzept Starkstromanlagen; Allgemeine Bestimmungen Sicherheitskonzept        X     

35828 FO SIKO Teil 2: Sicherheitskonzept Starkstromanlagen; Anlagespezifische Bestimmungen Sicherheitskon-
zept  

      X     

70139 tV SIKO Teil 3: Sicherheitskonzept Starkstromanlagen; Regelung anlagespezifische Aus- und Weiterbildung 
Sicherheitskonzept 

      X     

70146 tV Umsetzung der Niederspannungsinstallationsverordnung NIV 2002       X     

70027 tV Überspannungsschutzmassnahmen im Zusammenhang mit MSRL-Technik       X  X   

70091 tV Einsatz und Unterhalt der Überspannungsableiter im Bereich Telematik       X    X 

70096 tV EMP-Schutz, allgemeines zum EMP-Schutz       X     

70097 tV EMP-Schutz, Planung, Realisierung, operative Bewirtschaftung EMP-Schutzmassnahmen       X     

70098 tV EMP-Schutz, Anforderungen an EMP-Schutzkomponenten und Geräte       X     

70099 tV EMP-Schutz, Überprüfung der EMP-Schutzmassnahmen       X     

70090 tV Verwendung funkstrahldurchlässiger Materialien  X        X X 

70143 tV Dämpfungswerte für Antenneninstallationen       X    X 

90004 ZIP Brandschutzdokumentation: 30278 Bauwerkssicherheit Brandschutz, 35877 Brandschutzkonzept, 
35875 Festlegung der Bauwerksklasse, 35876 Doku. der nicht berücksichtigten Brandschutzmassnahmen  

 X X X X X X X X X X 

70138 tV CO2 Löschleitungen in Infrastrukturen der Armee          X  

70106 tV SoMA Halonlöschanlagen          X  

 tV Kleinlöschgeräte  X    X    X  

70079 tV Kältemittel X  X X X       

70081 tV Legionellen    X  X      

30215 CL Entsorgung Speiseabfälle  X    X      

 tV Standards für Arrestlokale der Armee X X X X  X X X X X  

 tV Reduzierung von Absturzrisiken bei Bauwerken von armasuisse Immobilien  X        X  

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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DOK-ID 
 
 

Typ 
 
 

 

Bezeichnung 
 
Die meisten Dokumente können auf dem Internet unter 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 
bzw. in einem der Unterverzeichnisse bezogen werden. 
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30195 CL Umsetzen der Anliegen von Behinderten  X    X X     

30196 Cl Asbest  X X X X X X X  X  

30311 CL Umsetzung Raucherräume   X  X        

30310 CL Fernwärmnetz des WPL Thun X  X         

35625 FO Gesuch um Bewilligung einer Kälteanlage oder Wärmepumpe mit > 3kg in der Luft stabile Kältemittel X  X X X       

35849 FO Elektrizitäts-Anschlussmeldung       X     

35848 FO  MSRL Anschlussmeldung         X   

35941 FO Gesuch Fernauslesung für mil Anlagen (Systembezogen)         X  X 

35942 FO Gesuch Fernwartung /Fernzugriff für mil Anlagen (Personen bezogen)         X  X 

35626 FO Meldung Kälteanlage / Wärmepumpe X  X X X       

70132 tV Fachbezogene Beilagen Haustechnik, Übersicht Dokumente: Heizung, Lüftung / Klima / Kälte, Sanitär, 
Elektro Starkstrom / Schwachstrom (Kapitel 13.1) 

  X X X X X X X   

30212 CL Ausführung und Umfang der Betriebsinstruktion Fachgebiet Heizung   X         

30214 CL Ausführung und Umfang der Betriebsinstruktion Fachgebiet Lüftung, Klima, Kälte    X X       

30213 CL Ausführung und Umfang der Betriebsinstruktion Fachgebiet Sanitär      X      

35835 FO Protokoll über die Abnahme des Werkes   X X X X X X X X X 

35836 FO Protokoll der Instruktion über Betrieb und Unterhalt sowie Übergabe   X X X X X X X X X 

35838 FO Protokoll Prüfungsprotokoll Fachtechnik   X X X X X X X X X 

30234 CL Prüfprotokoll Sanitäranlagen      X      

35988 ZIP Prüfprotokolle Elektro: 35975 Hochspannungsanlage, 35976 Energieerzeugungsanlagen,  
35977 Unterbrechungsfreie Stromversorgung, 35978 Starkstrominstallationen,  
35979 Erder und Blitzschutz, 35980 Schaltgerätekombination, 35981 Blindstromkompensation,  
35982 Brandmeldeanlage, 35983 Photovoltaik, 35984 Raumleuchten, 35985 Schwachstromanlagen, 
35986 Telefonanlagen / Uhren, 35987 Signal- und Informationsanlagen 

      X   X  

30238 CL Abnahme UKV           X 

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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DOK-ID 
 
 

Typ 
 
 

 

Bezeichnung 
 
Die meisten Dokumente können auf dem Internet unter 
http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html 
bzw. in einem der Unterverzeichnisse bezogen werden. 
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35837 FO Protokoll über die Schlussprüfung des Werkes   X X X X X X X X X 

   
           

  Schutzbautechnik            

70101 tV Schockschutz Einführung   X X X X X X X X X 

70102 tV Schockschutz Sanitär, Heizung, Kälte   X  X X      

70103 tV Schockschutz Lüftung    X        

70104 tV Schockschutz Elektro, Notstromversorgung, Telematik       X  X X X 

70105 tV Schockschutz, Innenausbau Ausstattung    X  X X X    

70100 tV Gasschleuse  X  X      X X 

70094 tV Leitungseinführungen in Schutzanlagen   X X X X X  X  X 

70092 tV Verlegen von Cu-Wellmantelrohren als NEMP-Schutz       X    X 

70121 tV Entfeuchten mit Aussenluft    X X    X   

70122 tV Entfeuchten mit Aussenluft, Anhang 1    X X    X   

70123 tV Entfeuchten mit Aussenluft, Anhang 2    X X    X   

35301 FO Gesuch um Arbeitsbewilligung in Munitionsanlagen   X X X X X X X X X 

70088 tV Notabortausrüstung    X  X      

http://www.ar.admin.ch/internet/armasuisse/de/home/dok/vorschrift.html
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13.3 Dokumente KBOB 

DOK-ID Typ Bezeichnung 
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114.027 --- Einsatz von Elektrokabeln, Funktionserhalt und Brandverhalten      X X X X X 

  Empfehlung Universelle Kommunikationsverkabelung          X 

  Wartungsvertrag  X X X X X  X   

13.4 Nationale und internationale Normen und Leitsätze 

Normen/Leitsätze Offizieller Titel           

SEV 3755 Erden als Schutzmassnahme in elektrischen Starkstromanlagen      X     

SEV 4022 Leitsätze des SEV / Blitzschutzsysteme      X     

SEV 4113 Leitsätze des SEV / Fundamenterder      X     

SEV 4118 Lösungsmöglichkeiten für die Erdung mit und ohne Benützung des Wasserleitungsnetzes.     X X     

EN 62305 1-4 Blitzschutz 

Teil 1: Allgemeine Grundsätze 

Teil 2: Risiko-Management 

Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen 

Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen 

     X     

NIN 2010 Niederspannungs-Installations-Norm      X  X X X 

STI 503.0703 d Weisungen für Schutzmassnahmen gegen gefährdende Wirkungen des elektrischen Stromes in Tankanla-
gen mit und ohne Bahnanschluss 

     X X X X X 

STI 507.1087 d Weisung für Schutzmassnahmen gegen gefährdende Wirkung des elektrischen Stromes an Rohrleitungen  X  X X X    X 

STI 512.1001 d Weisungen für elektrische Anlagen in Untertagsbauten des VBS      X X X X X 

STI 513.1001 d Weisungen für elektrische Anlagen in Munitionslagern des VBS      X X X X X 

C2 d Richtlinien zum Korrosionsschutz erdverlegter metallischer Anlagen  
(Herausgeber: Korrosionskommission der SGK) 

 X  X X X    X 
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14 Raumkonditionen 
Aus energetischer Sicht werden folgende Raumgruppen unterschieden:  

unbeheizt:  Raumlufttemperatur ist nicht kontrolliert und kann in den Frostbereich fallen 

frostsicher:  Raumlufttemperatur wird mittels Energieeinsatz auf < 5°C frostsicher gehalten 

beheizt:  Raumlufttemperatur > 12°C. Der Minergie-Standard gemäss „Weissung über den effizienten Energieeinsatz bei Immobilien 
des VBS“ Ziffer 5 ist einzuhalten.  

M = Minergie In Minergie-Gebäuden sind alle Räume innerhalb des Dämmperimeters mit einer Minergie-Lüftung zu versorgen 

H = Hygienelüftung Die Hygienelüftung ist auf Grund der Nutzung erforderlich 

1) = Lüftung Die effektive Notwendigkeit einer Lüftung ist in Abhängigkeit der Lage und Nutzung zu überprüfen 

2) = Kühlung  Die effektive Notwendigkeit einer Kühlung ist in Abhängigkeit der Lage und Nutzung zu überprüfen 

3) = Heizung Ist durch die Wärmeübertragung der umliegenden Räume sichergestellt, dass der Raumsollwert ohne direkte Beheizung 
erreicht wird kann auf diese verzichtet werden 

4)= WRG WC- und Waschräume sind zwingend mit einer Lüftungsanlage mit WRG auszurüsten, der Betrieb erfolgt über Bewe-
gungsmelder oder Lichtschalter 

 

 

Sollwerte Ausrüstung 

Gebäude und Raumart  
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Bemerkungen 

Arbeits-, Aufenthalts- und Schlaf-
räume 

         

Schlafräume 16   x M     

Büro 20  x x M     

Loge / Wachlokal 18  x x M     

Schalterraum 16   x M     

Krankenabteilung: Patienten-, Warte-, 20   X M     
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Sollwerte Ausrüstung 

Gebäude und Raumart  
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Bemerkungen 

Ess-, und Aufenthaltsräume     

Krankenabteilung: Behandlungs-, Un-
tersuchungs-, und Patientenzimmer 

24   x M     

Krankenabteilung: Isolierzimmer 20   x H  x x Inkl. Sanitärraum, keine Luftübertragung in andere Räume 

Küche 16   3) H  x x 
Kühlapparate an Zentraler gewerblicher Kälte angeschlossen 
Wasseraufbereitung Objektspezifisch klären und definieren 

Kühlräume         Temperaturen nach Lebensmittelgesetz 

Economat / Getränke 12   3) M     

Spülraum 16   x H  x x  

Speiseabfälle 5    H  x  
In dichten Spezialbehältern lagern Abtransport Intervall so sicherstel-
len, dass ein kühlen nicht notwendig ist. 

Abfall / Leergut 5    H  x   

Essraum 18   x H M     

Theoriesaal < 50 Personen 18  x x M     

Theoriesaal > 50 Personen 18   x H 2)    

Filmsaal 18  x x H     

Sporthallen 16   x H     

Retablieren 14   x      

Gemeinschaftsraum / Freizeitraum  18  x x M     

Lesezimmer / Raum der Stille 20  x x M     

Kiosk 20   x M    Kühlapparate an Zentraler gewerblicher Kälte angeschlossen 

Arrestlokal 20   x M     

 

ui Anlagen  
         

Anlage im Kernbestand     nach Anforderung 
Bei Belegung: Raumtemperaturen gemäss „Gebäude und Raumart“ 
Feuchtigkeit nicht kontrolliert.  
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Sollwerte Ausrüstung 
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Bemerkungen 

Nutzung Bei nicht Belegung: Raumtemperatur Frostsicher, nur Feuchtigkeit 
kontrolliert < 60%.r.F. 

Anlage im Dispobestand         Feuchtigkeit kontrolliert < 70%.r.F, Raumtemperatur nicht kontrolliert 

Anlage im Dispobestand mit Service 
Level: ausgesetzt 

        keine Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit 

Nebenräume          

Eingang / Eingangsschleuse          

Korridor 14   x M     

WC, Waschräume          

WC Raum: Unterkunft, Büro 12   3) H 4)  x  Anzahl Apparate nach Kap. 7.2 

WC Raum: Verpflegung, Werkstätten, 
Schiessanlagen 

12   3) 
H 4) 

 x x Anzahl Apparate nach Kap. 7.2 

WC Raum Krankenabteilung 20   3) H 4)     

Waschraum: Unterkunft, Büro,  16   x H 4)  x x Anzahl Apparate nach Kap. 7.2 

Waschraum / Duschen Krankenabtei-
lung 

24   x 
H 4) 

 x x  

Garderoben 18   x H 4)     

Duschen 20   x H 4)  x x Anzahl Apparate nach Kap. 7.2 

Badezimmer Krankenabteilung 24   x H 4)  x x  

Waschküche / Lingerie 12   3) M  x x  

Putzraum 12   3) H  x x  

Trockenraum Material / Kleider  16   x 1)    Umluftentfeuchtung einbauen 

Informatik- und Simulatorenräume          

Switchräume 5-40  x  M    Temperaturbegrenzung mit baulichen Massnahmen und oder Lüftung. 

Räume für :, Server, Filer, Network 15-27 < 60 x  1) x    
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Sollwerte Ausrüstung 
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Bemerkungen 

Attached Storage (NAS) 

Räume für : Simulatoren 18-27 < 60 x x 1) x    

Rechencenter Zuluft-Bedingung nach 
2008 ASHREA Environmental Guidelines  
for Datacom Equipment  

Temperatur: max. 27°C, min. 18°C 
Feuchtigkeit: max. 11.5 g/kg + max. 60%r.F., min. 6 g/kg 

 

Lagerräume           

Archiv Papier 12 < 60  x 1)     

Lager unbeheizt: Instruktionsmaterial     1)     

Lager frostsicher: frostgefährdetes 
Material 

5   x 1)    wenn Innerhalb Dämmperimeter ohne aktive Heizung 

Lager beheizt: San. Mat, Apotheke, 
Wäsche 

12   x M H    Wärmeübertrag von beheizten Nachbarräumen berücksichtigen 

 

 
         

Fahr- Flugzeughallen, Werkstätten          

Fahrzeugeinstellhalle unbeheizt     1)    wenn möglich mit einer natürliche Lüftung  

Fahrzeughalle für Fahrzeug-
Manipulationsausbildung  

    1)    wenn möglich mit einer natürliche Lüftung  

Theorieraum zu Fahrzeughalle für 
Fahrzeugmanipulationsausbildung  

16  x x M 1)     

Fahr- Flugzeugeinstellhalle frostsicher: 
Feuerwehr, frostempf. Ausrüstung 

5   x x     

Grobmechanische Werkstätten:  
Fahr- Flugzeug Werkstätten, Schlos-
serei, Schreinerei, Schweissen 

16   x x  x x 
Waschbecken und deren Zuleitungen sind auf ein Minimum zu redu-
zieren, Druckluft, 

Feinmechanische Werkstätten:  
Waffen, Elektronikkomp., Schneider- 

20  x x M  x x 
Waschbecken und deren Zuleitungen sind auf ein Minimum zu redu-
zieren, Druckluft, 
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und Sattlerei, Schlauchboot, 

Wagenwaschraum 5   3 1)  x x  

Garage für Ambulanz 14   x      

Betriebsstoff / Schmiermittel 5   3 H     
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15 Externe Dokumente 

Weitere nicht im MS publizierte Dokumente 

Dokumentenbezeichnung Hyperlink 

Anlageschutzverordnung VBS http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.518.1.de.pdf 

Bundesbeschluss über den Energieartikel vom 
06.10.1989 

 

Elektrizitätsgesetz vom 24.06.1902 http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.0.de.pdf 

Empfehlungen BAFU: Mindesthöhe von Kami-
nen über Dach 

http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/in
dex.html?lang=de  

Energiegesetz http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.0.de.pdf 

Energieverordnung http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf 

Gewässerschutzgesetz vom 24.01.1991 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.20.de.pdf 

Gewässerschutzverordnung vom 28.10.1998 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.201.de.pdf 

Informationsschutzverordnung VBS vom 
01.05.1990 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.411.de.pdf 

Kant. Energiegesetz (z.B. Kanton Bern) http://www.sta.be.ch/belex/d/7/741_1.html 

KBOB http://www.bbl.admin.ch/kbob/ 

Lärmschutzverordnung vom 15.12.1986 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.41.de.pdf 

Luftreinhalteverordnung vom 16.12.1995 
(Ausgabe 1992) LRV 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.318.142.1.de.pdf 

Normen, Empfehlungen, Leitsätze: SIA, CRB, Swissmem, SEV, SWKI 

Richtlinien und Leitsätze: SVGW, SLG 

Richtlinien: SWKI, AWP, VKF, VSI, VSO, SVK, VGL, SSIV, SVTI 

Sammlung der bundesrechtlichen Vorschriften 
über Elektrische Anlagen 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html 

Stoffverordnung vom 09.06.1986 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf 

Störfallordnung vom 27.02.1991 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf 

Strahlenschutzgesetz vom 24.01.1991 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.50.de.pdf 

SUVA-Vorschriften: 

Vorschriften Arbeitsinspektorat 

Suchseite SUVA Publikationen 

Vorschriften Gesundheitsämter  

Vorschriften Energielieferanten  

Vorschriften SVTI http://www.svti.ch 

Brandschutzvorschriften http://bsvonline.vkf.ch 

Technische Verordnung für Abfälle vom 
01.02.1991 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf 

Umweltschutzgesetz vom 07.10.1983 http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf 

Umweltschutzverordnung des VBS vom 
01.07.1992 

 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.518.1.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/734.0.de.pdf
http://www/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.0.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/7/730.01.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.20.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.201.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/5/510.411.de.pdf
http://www.sta.be.ch/belex/d/7/741_1.html
http://www.bbl.admin.ch/kbob/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.41.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.318.142.1.de.pdf
http://www.sia.ch/
http://www.crb.ch/
http://www.swissmem.ch/
http://www.electrosuisse.ch/
http://www.swki.ch/
http://www.svgw.ch/
http://www.slg.ch/
http://www.swki.ch/
http://www.vkf.ch/
http://www.isolsuisse.ch/
http://www.spengler-installateur.ch/
http://www.svti.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.012.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.50.de.pdf
http://www.svti.ch/
http://bsvonline.vkf.ch/
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.600.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf
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16 Glossar 

Begriff/Abkürzung Erläuterung 
  

AA Arbeitsanweisung 

AdA Angehöriger der Armee 

ADAB Arbeitsgruppe Denkmalschutz bei Anlagen und Bauten des VBS (Kampf- und Füh-
rungsbauten) 

ALZ Alarmzentrale 

Aktivkomponenten Bestandteile des Kommunikations-Netzes, welche für ihren Beitrag an den  
Datenvermittlung über „Intelligenz“ verfügen und dafür elektrische Energie benötigen, 
z.B. Bridge, Router, neue modulare Repeater usw. Ebenso die not-wendigen Ein- und 
Ausgabegeräte wie Personal Computer, Drucker, Telefon usw. 

ATEX Atmosphère Explosive, Kurzbezeichnung für Europäische Richtlinien zum Explosions-
schutz 

ATEX 95 Europäische Richtlinie 94/9/EG. -> Regelt das Inverkehrbringen von Produkten, welche 
in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. 

ATEX 135 Europäische Richtlinie 1999/92/EG. -> Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphäre gefährdet 
werden können. 

AWP Arbeitsgemeinschaft Wärmepumpen 

BAKOM Bundesamt für Kommunikation 

BFE Bundesamt für Energie 

BHKW Blockheizkraftwerk 

BMA Brandmeldeanlage 

CCTV Closed Circuit Television 

CdA Chef der Armee 

CEA Comité Européen des Assurances 

CENELEC Comité européen de normalisation électrotechnique 

CL Checkliste 

CRB Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung 

DIN Deutsches Institut für Normung 

EMA Einbruchmeldeanlage 

Empfehlung Regelwerk mit empfehlendem Charakter; im begründeten Einzelfall kann im Rahmen 
der Projektoptimierung davon abgewichen werden. 

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 

EN 50173 Europäische Norm zur Informationstechnik, anwendungsneutrale Verkabelungssyste-
me, August 1995, Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung CENELEC 
(Schweiz ist Mitglied). 

ERFA Informationsblatt Erfahrungsaustausch KBOB 

ESTI Eidgenössisches Starkstrominspektorat 

ESVA Ersatzstromversorgungsanlage 

FM Facility Manager 

Ex Explosionsgefährdete Räume/Bereiche 

FO Formular 

FWS Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz 

HLKKSE Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Elektro 

HOBIM Hochbauinventar Militär“  

IEC Internationale Elektrotechnische Kommission 

IOS Informations- und Objektsicherheit 

ISK Integrales Schutzkonzept 

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 

KOMZ Kompetenzzentrum 

LBA Logistikbasis der Armee 
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MPV Militärisches Plangenehmigungsverfahren  

MSRL Mess-, Steuer-, Regel- und Leittechnik 

NFPA National Fire Protection Association, USA 

NIN Niederspannungs-Installationsnorm (NIN) SEV 

NIV Niederspannungsinstallations-Verordnung 

OM Operativer Mieter 

OR Obligationenrecht 

PROCAL Lieferantenverband Heizungsmaterialien 

SES Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen 

SEV Schweizerischer Elektrotechnischer Verein 

SGK Schweizerische Gesellschaft für Korrosionsschutz 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SIA 108 Ordnung für Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie 
der Fachingenieure für Gebäudeinstallationen 

SIA 180 Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau 

SIA 380/1 Thermische Energie im Hochbau 

SIA 380/3 Wärmedämmung von Leitungen, Kanälen und Behältern in Gebäuden 

SIA 380/4 Elektrische Energie im Hochbau 

SIA 381/2 Klimadaten zur Empfehlung 380/1 

SIA 381/3 Heizgradtage in der Schweiz 

SIA 381.101 Baustoffe und –produkte – Wärme- und feuchteschutztechnische Eigenschaften – Ta-
bellierte Bemessungswerte (SN EN 12524) 

SIA 382/1 Lüftungs- und Klimaanlagen - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen 

SIA 382/2 Klimatisierte Gebäude – Leistung – und Energiebedarf 

SIA 382.102 Lüftung von Gebäuden-Prüf- und Messverfahren für die Übergabe eingebauter raum-
lufttechnischer Anlage. SN EN 12599 

SIA 384/1 Heizungsanlagen in Gebäuden- Grundlagen und Anforderungen 

SIA 384.201 Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast 

384.501 Radiatoren und Konvektoren –Teil 1: Technische Spezifikation und Anforderungen SN 
EN 422-1 

SIA 385/1 Anlagen für Trinkwasser in Gebäuden – Grundlagen und Anforderungen  

SIA 416 Flächen und Volumen von Gebäuden 

SIA 416/1 Kennzahlen für die Gebäudetechnik - Bauteilabmessungen, Bezugsgrössen und Kenn-
zahlen für Bauphysik, Energie- und Gebäudetechnik 

SIA-Dok. D 0118 Ökologie in der Haustechnik - Eine Orientierungshilfe 

SLA Service-Level-Agreement 

SN Schweizer Norm 

SN EN 13384 Abgasanlagen - Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren 

SN EN 1443 Abgasanlagen - Allgemeine Anforderungen 

SN EN 50173-1 Informationstechnik Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen – Allgemeine 
Anforderungen 

SoMa Sofortmassnahme 

SUVA Schweizerische Unfall-Versicherungsanstalt 

SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches 

SVGW G1 Gasleitsätze für Gasinstallationen und Aufstellung von Gasapparaten mit einem Be-
triebsdruck bis 5 bar (Richtlinie) 

SVGW G3 Richtlinien für Gasheizungen mit Nennwärmeleistungen grösser 70 kW und einem 
Betriebsdruck bis 5 bar (Richtlinie) 

SVV Schweizerischer Versicherungsverband 

SWKI Schweizerischer Verein von Wärme- und Klima-Ingenieuren 

SWKI 2000-4 Gebäudeautomation 

SWKI 2002-1 Wasser-Wärmespeicher 
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SWKI 2003-3 Rückkühlung 

SWKI 98-1 Messkonzept für Energie und Medien 

SWKI 92-2B Devis Raumlufttechnische Anlagen (RLT) Material-Vorschriften 

SWKI 93-1 Sicherheitstechnische Einrichtungen für Heizungsanlagen 

SWKI 94-2B Devis Wärmetechnische Anlagen, Material-Vorschriften 

SWKI BT 102-01 Wasserbeschaffenheit für Gebäudetechnik-Anlagen 

SWKI BT 101-04 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen- Teil 4 

SWKI BT 101-01 Leistung der Fachingenieure für Gebäudeautomation 

SWKI VA 102-01 Raumlufttechnische Anlagen in Gastwirtschaftsbetrieben 

SWKI VA 300-01 Wärmerückgewinnung in Raumlufttechnischen Anlagen 

SWKI VA104-01 Hygiene-Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen und Geräte 

SWKI HE101-01 Instandhaltung heizungstechnischer Anlagen 

SWKI RE 101-01 Instandhaltung kältetechnischer Anlagen 

TNA Alarmübertragungssystem Infranet 

TSK Türschliesskontrolle 

TUS Telekommunikation und Sicherheit, Alarmübertragungssystem 

tV Technische Vorgaben 

TW Technische Weisung 

UKV Universelle Kommunikationsverkabelung für Daten und Telefonie, Anwendungs-, Her-
steller- und Netztopologieunabhängig, gehört zu den Passivkomponenten 

UNS Umweltmanagement, Normen und Standards 

USV Unterbrechungsfreie Stromversorgung 

VA Verfahrensanweisung 

VBS Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 

VEK Ver- und Entsorgungskonzept 

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen 

VO Allgemeine Vorlagen 

VSEI Verein Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen 

VSI Verband Schweizerischer Isolierfirmen 

Weisungen Regelwerk mit verbindlichem Charakter, ist in jedem Fall innerhalb des Geltungsbe-
reichs einzuhalten. 

WeM Weisungen für elektrische Anlagen in Munitionslagern des VBS 

WeT Weisungen für Schutzmassnahmen gegen gefährdende Wirkungen des elektrischen 
Stromes in Tankanlagen mit und ohne Bahnanschluss 

WeU Weisungen für elektrische Anlagen in Untertagsbauten des VBS 

WRG Wärmerückgewinnung 

ZUKO Zutrittskontrolle 

 


